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1. Vorbemerkungen 
 

1.1 Rechtssache und Parteien 
EXEKUTIONSSACHE 

Betreibende Partei     vertreten durch 
Volkskreditbank AG     Sattlegger, Dorninger, Steiner & Partner 
Rudigierstraße 5-7     Anwaltssocietät 
4010 Linz, Donau     Harrachstraße 6, Atrium City Center 
       4020 Linz 
 

Verpflichtete Partei     vertreten durch 
Hofwiesengasse 19 Projekt GmbH   Zöllner & Zöllner Rechtsanwälte GmbH 
Bendlgasse 10-20     Freiheitsplatz 9/1/1 
1120 Wien      2340 Mödling 
 

1.2 Gutachtensauftrag und Zweck des Gutachtens 
Mit Beschluss vom 30.09.2025 zu GZ 4 E 24/25p des Bezirksgerichtes Hietzing wurde der gefertigte 
Sachverständige beauftragt, eine Beschreibung und Schätzung der Liegenschaft inklusive 
allfälligen Zubehör vorzunehmen. 

 

1130 Wien, Hofwiesengasse 19 
EZ 820, KG 01213 Speising, BG Hietzing 

Die Schätzung dient der Durchführung der Zwangsversteigerung. 

 

1.3 Bewertungsstichtag 
Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt zum Stichtag der zweiten Befundaufnahme (siehe 
Kapitel 2 in diesem Gutachten). 

 

1.4 Qualifikation des Sachverständigen 
Der gefertigte Sachverständige ist in der Fachgruppe 94 Immobilien (Bewertung, Verwaltung, 
Nutzung) für die folgenden Fachgebiete bis 19.12.2029 gerichtlich zertifiziert: 
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94.15 Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften 
 (Baugründe, Wohnungseigentumsobjekte 

94.17 Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser (Baugründe) 

94.60 Mietzins und Nutzungsentgelt 
 Nur für Lagezuschlag und Lagequalität im Sinne RichtWG/MRG 

 

1.5 Allgemeine Hinweise zum Gutachten 
Das vorliegende Gutachten wird ausschließlich für den im Kapitel 1.2 genannten Gutachtens-
zweck und für den genannten Auftraggeber erstellt. Das Gutachten hat nur im gesamten Umfang 
Gültigkeit; einzelne Auszüge oder Kapiteln sind nur im Gesamtkontext des Gutachtens gültig. 

Das vorliegende Gutachten basiert ausschließlich auf den im Gutachten genannten Unterlagen 
und Informationen. Der Bewertung werden vom gefertigten Sachverständigen nur jene Umstände 
zu Grunde gelegt, welche im Rahmen einer ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung 
der Tatsachen möglich ist. Wesentliche Unterlagen und relevante Informationen, die dem 
gefertigten Sachverständigen vom Auftraggeber nicht übergeben worden sind oder diesem 
verschwiegen werden, sowie jene Information, die im Zuge der Tatsachenerhebung vom 
gefertigten Sachverständigen nicht ermittelt werden können, sind nicht Grundlage für dieses 
Gutachten. Daraus folgt, dass neue Unterlagen oder wesentliche Informationen zu einer 
Änderung des Gutachtens sowie zu einer Änderung der Bewertung führen können. Der gefertigte 
Sachverständige behält sich in solchen Fällen ausdrücklich die Rücknahme oder die Änderung 
bzw. Ergänzung dieses Gutachtens samt Neubewertung vor. 

Eine Haftung des gefertigten Sachverständigen gegenüber Dritten ist ausgeschlossen. 

 

1.6 Urheberrecht & Copyright 
Dieses Gutachten steht als Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes im geistigen Eigentum des 
gefertigten Sachverständigen. Das Copyright © liegt demnach beim Sachverständigen. 

Dieses Gutachten dient ausschließlich der Verwendung im gegenständlichen Verfahren (siehe 
Kapitel 1.1). Jede darüberhinausgehende Nutzung oder Verwertung im Sinne von §§ 14 bis 18a 
UrhG, welcher Art auch immer, bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des gefertigten 
Sachverständigen. Eine Weitergabe des Gutachtens an Dritte ist nur nach vorheriger Zustimmung 
durch den gefertigten Sachverständigen zulässig. 

Sofern im Gutachten Grafiken, Bilder oder Zitate aus anderen Quellen abgebildet werden, werden 
im Gutachten die jeweiligen Quellen im direkten Kontext genannt.  

 

1.7 Unparteilichkeit und Objektivität 
Der gefertigte Sachverständige bestätigt, dass zum Auftraggeber oder zu den Parteien weder eine 
Befangenheit noch eine Ausgeschlossenheit besteht und erklärt, die Liegenschaftsbewertung auf 
Basis aller in diesem Gutachten angeführten Erläuterungen und Tatsachen unabhängig und 
objektiv erstellt zu haben. 
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1.8 Erhebungen und Grundlagen 
Im Rahmen der Befunderhebung greift der gefertigte Sachverständige auf verschiedenste 
allgemein verfügbare Quellen zu. Diese Informationsquellen sowie die zur Verfügung stehende 
Fachliteratur werden im Anhang dieses Gutachtens (siehe Kapitel Anhang A) auszugsweise 
dargestellt. 
 
Für das gegenständliche Gutachten wurden dem Sachverständigen vom Gericht die 
nachfolgenden Unterlagen übergeben; diese bilden die Grundlage für die Beauftragung: 
 
• Anordnung der Schätzung der Liegenschaft von BG Donaustadt vom 30.09.2025  
 
Vom gefertigten Sachverständigen wurden im Rahmen der Gutachtenserstellung folgende 
spezifische Erhebungen durchgeführt: 
 
• Örtliche Befundaufnahme (siehe Kapitel 2 in diesem Gutachten) 
• Einsichtnahme in den Bauakt bei der MA37 Baupolizei 
• Auskunftseinholung bei Stadt Wien MA 6 Referat Zentrale Einbringung 
• Auskunftseinholung bei Stadt Wien MA 28 Straßenverwaltung und Straßenbau 
• Auskunftseinholung beim Finanzamt Österreich 
• Auskunftseinholung bei industrie & immobilienverwaltung hausverwaltung obermeier gmbh 
• Erhebungen in der Urkundensammlung des BG Hietzing 

 
Folgende Unterlagen wurden von industrie & immobilienverwaltung hausverwaltung obermeier 
gmbh zur Verfügung gestellt: 
 
• Energieausweis von energie3 vom 15.03.2019 
• Protokoll der Wohnungseigentümerversammlung vom 28.02.2024 
• Abrechnung 2024 Bewirtschaftungskosten von 01.01.2024 bis 31.12.2024 
• Abrechnung 2024 Rücklagenabrechnung von 01.01.2024 bis 31.12.2024 
• Vorausschau 2025 vom Dezember 2024 
• Monatsvorschreibungen vom 01.10.2025 und 01.11.2025 für W 14 
• Monatsvorschreibungen vom 01.10.2025 und 01.11.2025 für W 15 
• Informationen über den Rückstand der verpflichteten Partei gegenüber der Wohnungseigen-

tümergemeinschaft 
 
Folgende Unterlagen wurden von der verpflichteten Partei zur Verfügung gestellt: 
 
• 2. Planwechsel vom 03.08.2017 von mic_architekten zt gmbh 
• Plan über die Errichtung eines Personenaufzuges vom 30.07.2021 von NIBRA Aufzugsbau- 

Liftservice-Fördertechnik Ges.m.b.H. 
• Energieausweise von Alltech Projektmanagement und Planung GmbH vom 15.11.2023 
• Verkaufspläne vom 26.04.2023 
• Überprüfungsbefunde für elektrotechnische Anlagen gemäß von Elektro Volt KG vom 

29.11.2021 samt Planbeilage 
• Installationsanzeigen Wiener Netze für die Neuanlagen der Kombithermen vom 21.09.2020 

von Installateurservice L&L e.U. 
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• Kaminvorbefunde vom 13.05.2020 von Rauchfangkehrermeister Heinz Reichart  
 
Folgende Urkunden wurden vom gefertigten Sachverständigen im Grundbuch bzw. im Stadt- und 
Landesarchiv unter anderem erhoben: 
 
• Urkunde zur TZ 5497/30 vom 09.12.1930 
• Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag vom 28.12.1993 
• Entscheidung MA 50-Schli 1/94 vom 16.04.1994 
• Kaufvertrag vom 03.09.2012 

  



Seite 10 
 
 
 

2. Örtliche Befundaufnahme 
 

2.1 Zeitpunkt der Befundaufnahme 
Die örtlichen Befundaufnahme erfolgte am  

• Dienstag, den 17.11.2025 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr 

 

2.2 Anwesende bei der Befundaufnahme 
Herr Matthias FUNK-FANTINI (Gerichtssachverständiger – ab 10.00 Uhr) 
Ing. Mag.(FH) Dr. Thomas RESCH (Geschäftsführer der verpflichteten Partei) 
Dr. Philipp ZÖLLNER, BSc (Rechtsvertreter der verpflichteten Partei) 
Mag. Friedrich MACHER (Vertreter der Immobilienverwaltung) 

 

2.3 Umfang der Befundaufnahme 
Die Befundaufnahme erfolgte durch Augenschein; nach der örtlichen Befundaufnahme 
eintretende Veränderungen am Bewertungsgegenstand oder an der Liegenschaft sind nicht 
Gegenstand dieses Gutachtens. 
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3. Befund 
 

3.1 Gutsbestand 
Nachfolgend wird ein Auszug aus dem Grundbuch – eingeschränkt auf den bewertungs-
gegenständlichen Anteil – dargestellt. Der vollständige Grundbuchauszug liegt dem Gutachten im 
Anhang bei. 

KATASTRALGEMEINDE 01213 Speising                              EINLAGEZAHL   820 
BEZIRKSGERICHT Hietzing 
******************************************************************************* 
*** Eingeschränkter Auszug                                                  *** 
***    B-Blatt eingeschränkt auf Eigentümernamen                            *** 
***       Name 1:     Hofwiesengasse 19 Projek*                             *** 
***    C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt     *** 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 1794/2025 
WOHNUNGSEIGENTUM 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 
   292/1     Gärten(10)               170 
   292/2     Gärten(10)               403 
   292/3     Bauf.(10)                369  Hofwiesengasse 19 
   GESAMTFLÄCHE                       942 
Legende: 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
Gärten(10): Gärten (Gärten) 
************************************* A2 ************************************** 
   1  a 5497/1930 Begünstigung nach dem Wohnbauförderungs- und MietenG 
   4  a gelöscht 
************************************* B *************************************** 
  17 ANTEIL: 81/878 
     Hofwiesengasse 19 Projekt GmbH (FN 384519w) 
     ADR: Prinz-Eugen-Straße 4/12, Wien   1040 
      g 8353/1994 Wohnungseigentum an W 14 Terrasse 
      i 21563/2012 IM RANG 21076/2012 Kaufvertrag 2012-09-03 Eigentumsrecht 
      k gelöscht 
  18 ANTEIL: 48/878 
     Hofwiesengasse 19 Projekt GmbH (FN 384519w) 
     ADR: Prinz-Eugen-Straße 4/12, Wien   1040 
      g 8353/1994 Wohnungseigentum an W 15 
      i 21563/2012 IM RANG 21076/2012 Kaufvertrag 2012-09-03 Eigentumsrecht 
      k gelöscht 
************************************* C *************************************** 
  15    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 21563/2012 Pfandurkunde 2012-09-13 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 600.000,-- 
          für Volkskreditbank AG (FN 76096g) 
  18    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 2484/2013 (Entscheidendes Gericht BG Judenburg - 21643/2013) 
          Pfandurkunde 2013-10-16 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 260.000,-- 
          für Volkskreditbank AG (FN 76096g) 
      b gelöscht 
  25    auf Anteil B-LNR 17 18 
      b 161/2021 IM RANG 462/2020 Pfandurkunde 2020-02-13 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 360.000,-- 
          für Raiffeisenkasse Heiligeneich eGen (FN 78889p) 
      d 1018/2025 Hypothekarklage wg. EUR 365.796,87 samt Anhang 
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          (BG Tulln, 18 C 232/25d) 
  31    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1825/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 693/24b) 
  33    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1623/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 
          Hereinbringung von vollstr. EUR 100.000,-- samt Anhang, 
          Antragskosten EUR 3.490,73 für Volkskreditbank AG 
          (FN 76096g) (4 E 24/25p) 
  34    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1794/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 592/25a) 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
******************************************************************************* 
Grundbuch 17.01.2026 09:10:50 

 

3.2 Lage der Liegenschaft 
 

3.2.1 Lagebeschreibung 
Die Liegenschaft, in der sich die bewertungsgegenständlichen Wohnungen befinden, liegt im 13. 
Wiener Gemeindebezirk, Hietzing. Der Bezirk befindet sich im westlichen Stadtgebiet, umfasst 
eine Fläche von ca. 38 km² und grenzt im Norden an Penzing, im Osten an Meidling und im Süden 
an Liesing. Im Westen verläuft die Grenze zu Niederösterreich. Hietzing wird im Westen 
insbesondere durch den Wienerwald bzw. Lainzer Tiergarten bzw. im Osten durch den Schön-
brunner Schlosspark geprägt und weist einen hohen Grünanteil auf. Die nachfolgenden Grafiken 
stellen die Lage des Bezirks innerhalb des Stadtgebietes sowie dessen Bezirksteile dar (Quelle: 
de.wikipedia.org): 

    

Die gegenständliche Liegenschaft liegt in der Katastralgemeinde Speising zwischen Fasangarten-
gasse und Feldkellergasse, etwa 60 m südlich der S-Bahnstrecke „Verbindungsbahn“. Die 
Umgebung stellt ein aufgelockert bebautes Siedlungsgebiet dar.  

Der nachfolgende Planausschnitt stellt die Lage innerhalb des Bezirkes dar (Quelle: wien.gv.at – 
Stadtplan): 
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Die nachfolgenden Planausschnitte stellen die detaillierte Lage dar (Quelle: wien.gv.at – 
Stadtplan): 
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3.2.2 Verkehrsanbindung 
Es besteht durchschnittliche städtische Infrastruktur, sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung 
(Buslinien 56A, 56B, Straßenbahnlinien 60, 62) und leichte Erreichbarkeit mit privaten 
Fahrzeugen. Der nachfolgende Planausschnitt stellt die Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln innerhalb von 20 Minuten ausgehend von der gegenständlichen Liegenschaft dar 
(Quelle: anachb.vor.at): 
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3.2.3 Parkmöglichkeiten & Fahrradanbindung 
Das Plangebiet fällt werktags im Zeitraum von Montag bis Freitag von 09.00 bis 22.00 Uhr in die 
Regelung der Parkraumbewirtschaftung mit einer maximalen Parkdauer von zwei Stunden. In der 
näheren Umgebung sind keine Zonen für AnrainerInnenparkplätze vorhanden. Die nächst-
gelegene Parkgaragen sind Krankenhaus Hietzing bzw. Hietzingerbad; in der näheren Umgebung 
sind keine öffentlichen Parkgaragen vorhanden.  

Der nachfolgende Kartenausschnitt (Quelle: wien.gv.at - Stadtplan) stellt die Fahrradanbindung 
dar: 

 

 

3.2.4 Statistische Lagedaten 
Nachfolgend werden statistische Daten zum Bezirk dargestellt (Quelle: Statistisches Jahrbuch 
der Stadt Wien 2024):  
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3.3 Umweltdaten 
In den nachfolgenden Kapiteln werden Daten zu Umwelteinflüssen dargestellt, die die gegen-
ständliche Liegenschaft betreffen: 

 

3.3.1 Mobilfunk-Antennen 
In der näheren Umgebung befinden sich einige Mobilfunkantennen (Quelle: senderkataster.at): 
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3.3.2 Hochwasser-Risiko 
Für die gegenständliche Liegenschaft ist keine Hochwasser-Risikozone ausgewiesen (Quelle: 
hora.gv.at): 

 

Die Karten der Hochwasserrisikozonierung dienen einer Erstinformation über mögliche Gefährdungen durch 
verschiedene Hochwasserszenarien.  

Werden amtliche Auskünfte zu einem bestimmten Gebiet oder einer konkreten Adresse benötigt, erteilt diese auf 
Anfrage die zuständige Behörde. In der Regel ist dies die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft oder die 
Fachabteilung beim Amt der Landesregierung. Aus der Tatsache, dass ein bestimmtes Gebiet nicht ausgewiesen ist, 
kann nicht geschlossen werden, dass hier keine Hochwassergefahr besteht. Grundsätzlich kann es überall zu 
Überschwemmungen kommen (z.B. durch extreme Niederschlagsereignisse).  

Die Ausweisung der Überschwemmungsgebiete für „Niedrige Gefährdung“ (=Überflutung bei 300-jährlichem 
Hochwasser möglich) erfolgt ohne Berücksichtigung technischer Hochwasserschutzeinrichtungen (Dämme, Deiche, 
Mauern, etc.), wodurch der Zustand vor Errichtung allfälliger Bauten dargestellt bzw. das sogenannte Restrisiko (beim 
Versagen von Bauten bzw. beim Überschreiten des Bemessungsereignisses) ausgewiesen wird. Durch die Verwendung 
österreichweiter einheitlicher geographischer und hydrologischer Eingangsdaten verbunden mit einer einheitlichen 
hydrodynamischen Modellierung sind parzellenscharfe Aussagen weder möglich noch zulässig, auch wenn - soweit 
möglich - versucht wurde, bestehende Abflussuntersuchungen der Länder (mit Stand Juli 2021) in die Darstellung zu 
integrieren.  

Parzellenscharfe Aussagen sind in den Bundesländern (allerdings nicht flächendeckend) vorhanden und als 
Gefahrenzonenpläne, Abflussuntersuchungen oder Gefahrenkarten abrufbar. Sowohl der Maßstab als auch das 
Datenmodell ist hier ein anderes. Daraus leiten sich auch die Unterschiede in den Ergebnissen ab.  

Erfolgt im Landes-GIS keine Ausweisung einer Hochwassergefährdung bedeutete das jedoch nicht, dass an der 
gewählten Adresse auch tatsächlich keine solche Gefährdung besteht. Es ist auch möglich, dass aufgrund der nicht 
flächendeckend vorhandenen Untersuchungen des Landes in dem gewählten Abschnitt möglicherweise auch keine 
detaillierteren und parzellenscharfen Planungen vorliegt. (Quelle: hora.gv.at) 
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3.3.3 Erdbeben-Risiko 
Die gegenständliche Liegenschaft liegt in der nachfolgenden Erdbeben-Risikozone (Quelle: 
hora.gv.at): 

 

 

Die Karte der Erdbebengefährdung für Österreich stellt die „horizontale Referenz-Bodenbeschleunigung“ gemäß aktuell 
gültiger ÖNORM B 1998-1 dar. Diese angegebene Erdbebeneinwirkung wird in einem Zeitraum von 50 Jahren 
(durchschnittliche Gebäudenutzung) mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% nicht überschritten. 

Anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass die angegebene Erdbebenbelastung in 50 Jahren auftritt oder 
überschritten wird, beträgt somit 10%. Dies entspricht einer mittleren Wiederkehrperiode von 475 Jahren. 

Die Kartengenauigkeit beträgt zwei Kilometer, da die Lokalisierungsgenauigkeit von Erdbeben in diesem Rahmen liegt. 
Daher liegen in den Übergangsbereichen vereinzelt Orte augenscheinlich in der benachbarten Zone. In diesen Fällen 
gilt der beim jeweiligen Ort ausgewiesene agR-Wert. Die Zonenzuordnung ist in der Norm ausgeführt. Diese Zone ist 
dann zu nehmen, wohinein der ortspezifische agR-Wert fällt. Liegt der Wert genau an der Zonengrenze, so ist die höhere 
Zone zu wählen, für die dann höhere Auflagen gelten. 

(Quelle: hora.gv.at) 

  



Seite 21 
 
 
 
3.3.4 Umgebungslärm 
Nachfolgend werden Lärmkarten (Quelle: laerminfo.at) abgebildet. In diesen werden 
Lärmbelastungen in großen Gebieten dargestellt. Im Zuge von Aktionsplanungen wurden 2006 im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit für die Bewertung von Umgebungslärm 
die folgenden Schwellenwerte definiert: 

 

 

3.3.4.1 Lärm durch Straßenverkehr 
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3.3.4.2 Lärm durch Schienenverkehr 

 

 

3.3.4.3 Zusammenfassung der Lärmsituation 
Entlang der Hofwiesengasse ist ein höheres Straßenverkehrsaufkommen gegeben; laut 
Lärmkarten werden die Schwellenwerte im Bereich des Gebäudebestandes nicht überschritten. 
Nördlich verläuft die S-Bahn-Strecke in etwa 60 m Entfernung; laut Lärmkarten werden im Bereich 
des Gebäudebestandes die Schwellenwerte aufgrund von Schienenverkehr nicht überschritten.  

Insgesamt ist nach Ansicht des gefertigten Sachverständigen von einer innerstädtisch leicht 
überdurchschnittlichen Lärmbelastung auszugehen.  

 

3.3.5 Kontaminierung / Altlasten 
Der gefertigte Sachverständige hat Erhebungen im Altlastenatlas des Umweltbundesamtes 
vorgenommen; die gegenständliche Liegenschaft ist darin nicht verzeichnet.  

Nachfolgend wird ein Ausschnitt aus dem Altlastenatlas dargestellt (Quelle: 
umweltbundesamt.at/altlasten): 
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Etwaige Schadstoffbelastungen des im Bereich der Liegenschaft befindlichen Erdreiches oder 
der eingebrachten Baustoffe, welche gegebenenfalls bereits bei Errichtung des Gebäudes oder in 
den Folgejahren entstanden wären, finden im Gutachten keine Berücksichtigung. Die dafür 
notwendigen Untersuchungen übersteigen den geforderten Umfang der Begutachtung und 
könnten gegen gesonderten Auftrag von dafür entsprechend qualifizierten Fachfirmen nach dem 
jeweiligen Stand der Technik durchgeführt werden. 

Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass hinsichtlich Grund und Boden bzw. des darauf 
errichteten Gebäudes keine Kontaminierung besteht, somit Abbruch- und Aushubmaterial 
jedenfalls in einer Baurest-Massendeponie ordnungsgemäß entsorgt werden kann. 
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3.4 Beschreibung der Liegenschaft 
 

3.4.1 Grundstücksbestand 
Die gegenständliche Liegenschaft umfasst eine Grundstücksfläche von 942 m². Das Grundstück 
stellt einen unregelmäßig figurierten, leicht von Westen nach Osten ansteigenden, terrassierten 
Mittel-Bauplatz dar.  

Der nachfolgende Planausschnitt stellt die Liegenschaft dar (Quelle: wien.gv.at - Flächen-
widmung); im Anschluss wird der beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen abrufbare 
DKM-Katasterplan dargestellt: 
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Das Grundstück ist noch nicht vom Grundsteuerkataster in den Grenzkataster umgewandelt.  

Der Grenzkataster ist zum verbindlichen Nachweis der Grenzen der Grundstücke bestimmt. Die 
Grenzpunkte sind dann im System der Landesvermessung unter Anschluss an das amtliche 
Festpunktfeld vermessen und koordiniert und könnten jederzeit in der Natur wiederhergestellt 
werden. Die Zustimmung der Eigentümerinnen/Eigentümer der angrenzenden Grundstücke zum 
Verlauf der Grenzen sind jeweils Voraussetzung für die Eintragung in den Grenzkataster und 
werden im Technischen Operat des Vermessungsamtes archiviert. 

 

3.4.2 Gebäudebestand 
Auf der gegenständlichen Liegenschaft befindet sich ein um das Jahr 1931 in Massivbauweise, 
gekuppelt errichtetes Wohnhaus mit teilweiser geschäftlicher Nutzung, welches im Zeitpunkt der 
Befundaufnahme Kellergeschoß/Souterrain, Erdgeschoß/Hochparterre, 1. Stock, 2. Stock, 
1. Dachgeschoß und 2. Dachgeschoß umfasst.  

Das nachfolgende Orthofoto (Quelle: wien.gv.at – Flächenwidmungsplan) zeigt die Liegenschaft 
und den darauf befindlichen Gebäudebestand. 

 

 

3.4.2.1 Beschreibung des Gebäudes 
Die Fassaden des Gebäudes sind glatt verputzt und gemalen; bereichsweise sind Fensterfaschen 
ausgeführt. Die ostseitige Fassade konnte vom gefertigten Sachverständigen nicht eingesehen 
werden, da der Zugang zum ostseitigen Garten versperrt war. Die Fenster sind überwiegend 
Kunststofffenster mit Isolierverglasung und Dreh-/Kippmechanismus. Zum Teil bestehen 
Holzrahmenfenster. Straßenseitig befinden sich im Souterrain ein Geschäftslokal samt Portal 
sowie eine Garageneinfahrt.  

Der an der nordseitigen Gebäudefront, zwischen Souterrain und Hochparterre im Halbstock 
gelegene Hauseingang ist über eine außenliegende Massivtreppe sowie ein Podest erreichbar. 
Das Haustor ist eine einflügelige Holztüre mit Glaseinsatz und Metallgitter.  
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Der Eingangsbereich und das allgemeine Stiegenhaus sind mit keramischem Bodenbelag 
ausgeführt; die Wände und Deckenuntersichten sind verputzt und gemalen. Das Hochparterre ist 
über eine direkt an den Eingangsbereich anschließende gerade Massivtreppe erreichbar.  

Die Obergeschosse sind mittels halbgewendelter Steintreppe mit einseitigem Metall-Geländer 
und beidseitigem Handlauf aus Holz erschlossen. An der südseitigen Front ist ein Aufzugsschacht 
zugebaut; die Haltestellen befinden sich im Halbstock des Stiegenhauses bzw. im 1. und 2. 
Dachgeschoß. Der Personenaufzug ist im Zeitpunkt der Befundaufnahme noch nicht 
fertiggestellt; im Bereich der Zugangspodeste des Aufzuges sind provisorische Bau-Absperrungen 
vorhanden. Gemäß Angabe des Geschäftsführers der verpflichteten Partei ist die Aufzugskabine 
bereits eingebaut; eine behördliche Benützungsbewilligung liegt noch nicht vor. Die Aufzugkabine 
konnte vom gefertigten Sachverständigen nicht besichtigt werden; der Lift war außer Betrieb. 

Das Mansarddach mit Gaupen und Terrassen ist hart gedeckt; die Einfassungen, Rinnen und 
Abläufe bestehen aus Metall. Ein nicht funktionsbereiter Personenaufzug ist eingebaut, eine 
Torsprechanlage ist installiert. 

 

3.4.2.2 Bau- und Erhaltungszustand 
Der Gebäudebestand befindet sich in einem dem Alter und Baujahr entsprechenden Bauzustand 
und in einem insgesamt durchschnittlich guten Erhaltungszustand. Es wurde folgender 
rückgestauter Instandhaltungsbedarf festgestellt: 

• Offene Mauerwerksschlitze mit Leitungsführungen im Fassadenbereich 
• Verwitterte Fassadenfärbelung  
• Holzanstriche erneuerungsbedürftig 
• Stiegenhausmalerei erneuerungsbedürftig 
• Fertigstellungsarbeiten im Aufzugsbereich 

In der Vorausschau 2025 werden nachfolgende kurz- und mittelfristig anstehende Instand-
haltungsmaßnahmen genannt: 

• Sanierung des Haus- und Hoftores 
• Sanierung Hofboden 
• Außenfassade inkl. Bemalung 
• Außenfassade inkl. Vollwärmeschutz 
• Ausbesserung Hinterhofsockel 
• Sanierputz Hofsockel 
• Handläufe Außenstiege 

In der Rücklagenabrechnung für 01.01.2024 bis 31.12.2024 sind aus Sicht des gefertigten 
Sachverständigen und unter Berücksichtigung des Baujahres keine wesentlichen, über die 
normale Instandhaltung hinausgehenden Reparaturmaßnahmen ersichtlich.  

Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes wurde im Zuge der Befundaufnahme 
ausschließlich durch äußeren Augenschein anlässlich der Befundaufnahme erhoben. Detaillierte 
bautechnische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Eine Beurteilung von Bauteilen, die 
nicht von außen eingesehen werden können (z.B. Fundamente), ist nicht möglich. Eine 
zerstörende Untersuchung über etwaige versteckte Baumängel sowie eine Zustandskontrolle 
gemäß ÖNORM B1300 ist nicht erfolgt.  
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Über den Zustand der haustechnischen Anlagen (z.B. Steigleitungen, etc.) liegen keine 
Informationen vor; es wird davon ausgegangen, dass diese in einem funktionstüchtigen Zustand 
sind und regelmäßig und fachgerecht instandgehalten werden. Ein Bauwerksbuch gemäß § 128a 
Bauordnung für Wien wurde nicht vorgelegt. 

 

3.4.2.3 Außenanlagen 
Die nicht bebauten Flächen sind großteils gärtnerisch gestaltet und verfügen über Baum- und 
Strauchbestand. Die Aufschließungswege und Vorplätze sind befestigt. Die Liegenschaft ist an 
der Straßenfront nicht eingezäunt. Höhenunterschiede werden mittels Außentreppen und 
Stützmauern ausgeglichen. Der ostseitige Garten konnte vom gefertigten Sachverständigen nicht 
besichtigt werden, da dieser Bereich eingezäunt ist und die Gartentüre versperrt war. 

 

3.4.2.4 Barrierefreiheit 
Nach Ansicht des gefertigten Sachverständigen ist der Gebäudebestand entsprechend dem 
Gesetz über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGStG) nicht als barrierefrei 
anzusehen; eine explizite Detailprüfung wurde nicht vorgenommen. 

 

3.4.2.5 Anschlüsse 
Anschlüsse an das städtische Versorgungssystem sind hinsichtlich Strom, Wasser, Gas, 
Kanalisierung und Telefon zur Wohnhausanlage zugeleitet. Über den Zustand bzw. die 
Dimensionierung der Ver- und Entsorgungsleitungen kann ohne entsprechende Prüfbefunde 
keine Aussage getroffen werden. Für die Wertermittlung werden diese als uneingeschränkt 
funktionstüchtig angenommen. 

 

3.4.2.6 Baubehördliche Genehmigungen 
Der gefertigte Sachverständige hat Einsicht in den baubehördlichen Akt bei der MA37 genommen. 
Die wesentlichen baubehördlichen Bewilligungen werden auszugsweise im Anhang zu diesem 
Gutachten beigelegt (siehe Anhang K). 

 

3.4.2.7 Fotos des Gebäudes 
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Seite 29 
 
 
 

       

       

    

    



Seite 30 
 
 
 

    

       

    

 

3.4.2.8 Energiekennzahlen 
Gemäß Energieausweis von energie3 vom 15.03.2019 beträgt der spezifische Heizwärmebedarf 
für das Gebäude wie folgt: 

Referenz-Heizwärmebedarf    HWBSK  84 kWh/m²a 
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE  1,94 

Der Energieausweis wird im Anhang D zu diesem Gutachten beigelegt. 
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3.4.3 Flächenwidmung und Bebauungsplan 
Im Flächenwidmungsplan sind die Widmungen der jeweiligen Grundflächen festgelegt (z.B. 
Bauland, Grünland, etc.). Im Bebauungsplan sind die jeweiligen Richtlinien (z.B. Gebäudehöhe, 
etc.) für die zulässige Bebauung auf Baulandflächen ersichtlich. 

Für das gegenständliche Plangebiet ist mit Gültigkeitsbeginn 30.10.2025 eine Bausperre gemäß § 
8 (6) Wiener Bauordnung (Plannummer: 8381) ausgewiesen. Der bis zum Beginn der Bausperre 
gültige Flächenwidmungs- und Bebauungsplan (Plannummer: 7734, Kundmachung am 
27.07.2006) hat für die gegenständliche Liegenschaft unter Einhaltung eines etwa 7 m bis 12 m 
tiefen Vorgartens, für eine daran anschließende Trakttiefe von 20 m bis 23 m die Widmung 
Bauland-Wohngebiet, Bauklasse II mit 10,5 m Höhenbeschränkung, offene oder gekuppelte 
Bauweise vorgesehen. Für die restliche Grundstücksfläche war die gärtnerische Gestaltung 
vorgesehen. 

Nachfolgend wird ein Ausschnitt aus dem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan dargestellt 
(Quelle: wien.gv.at – Flächenwidmung): 

 

Für das gesamte Plangebiet gelten unter anderem die nachfolgenden Bestimmungen: 

• An den Gebäudefronten, die unmittelbar an einer Baulinie liegen, ist die Errichtung von Erkern 
und vorragenden Loggien bei einer Straßenbreite bis 16,0 m bis zu einer Ausladung von 0,6 m, 
bei einer Straßenbreite über 16,0 m bis zu einer Ausladung von 0,8 m zulässig. 

• Die in der gärtnerisch auszugestaltenden Fläche (G) nach der Bauordnung für Wien zulässigen 
Nebengebäude dürfen je Bauplatz eine bebaute Gesamtfläche von 30 m² nicht überschreiten.  
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• Nicht bebaute, aber bebaubare Flächen im Bauland sind, soweit Anlagen zum Einstellen von 

Kraftfahrzeugen darauf nicht errichtet werden, gärtnerisch auszugestalten, wobei die 
Errichtung von betrieblich benötigten Rangier- und Zufahrtsflächen zulässig ist. 

 
Nachfolgend wir die Legende zum Flächenwidmungs- und Bebauungsplan dargestellt: 
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3.5 Bewertungsgegenständliche Wohnungen 
An der gegenständlichen Liegenschaft ist Wohnungseigentum begründet. Unter Wohnungs-
eigentum versteht man das ausschließliche Nutzungsrecht an einer bestimmten Einheit 
(beispielsweise Büro, Wohnung, Lager, etc.). Gesetzliche Basis bildet das Bundesgesetz über das 
Wohnungseigentum (Wohnungseigentumsgesetz 2002). 

 

3.5.1 Bewertungsgegenstand laut Grundbuch 
Der nachfolgende Auszug aus dem B-Blatt des Grundbuches stellt den laut Gerichtsauftrag 
bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsanteil dar: 

************************************* B *************************************** 
  17 ANTEIL: 81/878 
     Hofwiesengasse 19 Projekt GmbH (FN 384519w) 
     ADR: Prinz-Eugen-Straße 4/12, Wien   1040 
      g 8353/1994 Wohnungseigentum an W 14 Terrasse 
      i 21563/2012 IM RANG 21076/2012 Kaufvertrag 2012-09-03 Eigentumsrecht 
      k gelöscht 
  18 ANTEIL: 48/878 
     Hofwiesengasse 19 Projekt GmbH (FN 384519w) 
     ADR: Prinz-Eugen-Straße 4/12, Wien   1040 
      g 8353/1994 Wohnungseigentum an W 15 
      i 21563/2012 IM RANG 21076/2012 Kaufvertrag 2012-09-03 Eigentumsrecht 
      k gelöscht 

 

3.5.2 Bewertungsgegenstand laut Nutzwertfestsetzung 
Im Nutzwertgutachten sind die im Grundbuch verbücherten Mindestanteile der einzelnen 
Wohnungseigentumsobjekte ausgewiesen.  

Für die gegenständliche Liegenschaft wurden die Nutzwerte von der Magistratsabteilung 50 mit 
Entscheidung vom 16.06.1994 (Geschäftszahl: MA 50 – Schli 1/94) festgesetzt. Der nachfolgende 
Auszug stellt die Nutzwerte dar, die den Grundbuchsstand des Bewertungsgegenstandes 
abbilden: 
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3.5.3 Wichtige Hinweise zu den gegenständlichen Wohnungen 
Die bewertungsgegenständlichen Wohnungen (laut Grundbuch W 14 Terrasse und W 15) 
existieren in der im Grundbuch ersichtlichen Form nicht mehr.  

Durch Um- und Zubauten (Dachgeschoßausbau) wurden aus den zwei ursprünglichen 
Wohnungen insgesamt drei Wohnungen (Top 14, Top 15 und Top 16) geschaffen; ein geändertes 
Nutzwertgutachten wurde dem gefertigten Sachverständigen nicht vorgelegt. Die erforderliche 
Nutzwertänderung wurde bisher im Grundbuch nicht durchgeführt. Weiters ist der 
baubehördliche Akt zu diesem Dachgeschoßausbau nicht abgeschlossen und befindet sich 
dieser bei der Baubehörde in Überwachung. Eine baubehördliche Fertigstellung ist bisher nicht 
erfolgt; eine Benützungsbewilligung liegt nicht vor. 

Mit Kaufvertrag vom 03.09.2012 hat die verpflichtete Partei die bewertungsgegenständlichen 
Wohnungseigentumsanteile erworben. In diesem Kaufvertrag wurde unter anderem Folgendes 
festgehalten: 

 

 

 

Der gesonderte Kaufvertrag über den Rohdachboden konnte vom gefertigten Sachverständigen 
nicht erhoben werden und wurde von der verpflichteten Partei nicht zur Verfügung gestellt. 

 

3.5.4 Dachgeschoßausbau – 2. Planwechsel Top 14, Top 15, Top 16) 
Nachfolgend wird der Plankopf des bei der Baubehörde im Überwachungsakt aufliegenden 2. 
Planwechsel für die baulichen Änderungen im 1. und 2. Dachgeschoß vom 03.08.2017, erstellt 
von mic_architekten zt gmbh abgebildet. Daran anschließend werden Auszüge aus der von der 
verpflichteten Partei übermittelten PDF-Version dieses Planes dargestellt.  
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Die vom gefertigten Sachverständigen rot markierten Bereiche wurden nicht errichtet und sind in 
der Natur daher nicht vorhanden (siehe dazu Ausführungen in Kapitel 3.5.5).  
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3.5.5 Abweichungen vom 2. Planwechsel 
Der in der Natur vorhandene Bestand stimmt mit den im 2. Planwechsel dargestellten Grund-
rissen nicht überein. Es wurden Raumeinteilungen bzw. Wandstellungen anders ausgeführt.  

Weiters wurde in Top 14 der Zubau im Bereich der Terrasse (im Plan Zimmer mit 13,38 m² sowie 
Schrankraum mit 4.10 m²) nicht errichtet; stattdessen besteht in diesem Bereich eine Terrasse. 
Die daran anschließende als Flachdach bezeichnete Fläche ist als Terrasse ausgebildet. Der 
Übergang zwischen dem Flachdach und dem Liftschacht ist nicht vorhanden.  
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3.5.6 Verkaufspläne 
Von der verpflichteten Partei wurden die nachfolgenden Pläne übermittelt, die gemäß Angabe des 
Geschäftsführers der verpflichteten Partei die aktuelle Konfiguration der Wohnungen darstellen: 

Verkaufsplan Top 14 

 

  



Seite 52 
 
 
 
Verkaufsplan Top 15 
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Verkaufsplan Top 16 

 

  



Seite 54 
 
 
 
3.5.7 Nutzflächendifferenz 
Es besteht folgende Differenz hinsichtlich der Nutzflächenangaben zwischen Nutzwert-
festsetzung (Nutzwertgutachten), dem 2. Planwechsel sowie den Verkaufsplänen:  

  Flächen laut 
Nutzwertgutachten 

Flächen laut 
2. Planwechsel 

Flächen laut 
Verkaufspläne 

Top 14 Wohnfläche 97,81 m² 96,76 m² 78,28 m² 
 Terrasse 20,30 m² 14,73m² 58,07 m² 
     

Top 15 Wohnfläche 52,21 m² 107,18 m² 113,16 m² 
 Terrasse --- 11,03 m² 16,9 m² 
     

Top 16 Wohnfläche --- 66,34 m² 63,77 m² 
 Terrasse --- 10,42 m² 6,82 m² 

 

Der gefertigte Sachverständige hat im Zuge der Befundaufnahme keine Vermessungen durchge-
führt; es kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die Nutzflächenangaben korrekt sind. 

 

3.5.8 Kurz-Beschreibung der Wohnungen 
Die Wohnung Top 14 ist als Maisonette-Wohnung ausgeführt. Im ersten Dachgeschoß befinden 
sich ein Vorraum, ein Zimmer und ein Sanitärraum sowie eine großzügige Terrasse. Das über eine 
Holzstiege erreichbare zweite Dachgeschoß umfasst einen Wohnraum mit Kochnische, eine 
Toilette sowie ein Zimmer. Eine Einbauküche ist nicht vorhanden. Die Aufenthaltsräume verfügen 
über Parkettböden; in den Sanitärräumen besteht keramischer Bodenbelag. Die Wohnung verfügt 
über zwei Eingänge; ein Eingang befindet sich im ersten Dachgeschoß, ein zweiter Eingang 
befindet sich im zweiten Dachgeschoß. 

Die Wohnung Top 15 ist als Maisonette-Wohnung ausgeführt. Im ersten Dachgeschoß befinden 
sich Vorraum, Gang, Sanitärraum mit Toilette und zwei Zimmer sowie eine Terrasse. Das über eine 
Holzstiege erreichbare zweite Dachgeschoß umfasst einen Wohnraum mit offenem Küchen-
bereich, einen Waschraum, einen Sanitärraum mit Toilette, einen Gang sowie eine Terrasse. Eine 
Einbauküche ist nicht vorhanden. Die Aufenthaltsräume verfügen über Parkettböden; in den 
Sanitärräumen besteht keramischer Bodenbelag. Die Wohnung verfügt über zwei Eingänge; ein 
Eingang befindet sich im ersten Dachgeschoß, ein zweiter Eingang befindet sich im zweiten 
Dachgeschoß. 

Die Wohnung Top 16 ist eingeschossig ausgeführt und befindet sich im ersten Dachgeschoß. Die 
Wohnung umfasst einen Vorraum, eine Toilette, einen Sanitärraum, einen Wohnraum mit offenem 
Küchenbereich und ein Zimmer sowie eine Terrasse. Eine Einbauküche ist nicht vorhanden. Die 
Aufenthaltsräume verfügen über Parkettböden; in den Sanitärräumen besteht keramischer 
Bodenbelag. 

In den Wohnungen besteht Fertigstellungsbedarf. Dieser wird im Kapitel 3.6 ausführlich erläutert. 
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3.5.9 Elektrobefund 
Die von der verpflichteten Partei übergebenen Befunde, dass die elektrischen Anlagen der 
Wohnungen den Bestimmungen des Elektrotechnikgesetzes 1992 (ETG 1992) entsprechen, 
werden dem Gutachten im Anhang O beigelegt. Die positive Überprüfung erfolgte am 22.11.2021; 
ob die Elektroanlage im Zeitpunkt der Befundaufnahme dem Gesetz entspricht, kann nicht 
abschließend beurteilt werden. 

 

3.5.10 Energiekennzahlen der Wohnungen 
Gemäß Energieausweisen von Alltech Projektmanagement und Planung GmbH vom 15.11.2023 
betragen die Energiekennzahlen wie folgt: 

Top 14 
Referenz-Heizwärmebedarf    HWBRef  49,7 kWh/m²a 
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE  1,68 

Top 15 
Referenz-Heizwärmebedarf    HWBRef  53,7 kWh/m²a 
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE  1,77 

Top 16 
Referenz-Heizwärmebedarf    HWBRef  56,0 kWh/m²a 
Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE  1,46 

Die Energieausweise werden im Anhang D.1 bis D.3 auszugsweise beigelegt. 

 

3.5.11 Monatliche Kosten für die Wohnungen 
Laut Vorschreibung vom 01.10.2025 von industrie & immobilienverwaltung hausverwaltung 
obermeier gmbh betragen die monatlichen Kosten für die bewertungsgegenständlichen Einheiten 
W 14 und W 15 wie folgt: 
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Der gefertigte Sachverständige weist darauf hin, dass sich die monatlichen Kosten auf den 
aktuellen Grundbuchsstand bzw. die diesem zugrundeliegenden Nutzwerten bezieht. Im Zuge 
einer ordnungsgemäßen rechtlichen Fertigstellung (siehe Kapitel 3.6.2 in diesem Gutachten) 
werden sich aufgrund der Nutzwertänderungen die monatlichen Kosten verändern. 

 

3.5.12 Bestandssituation der Wohnungen 
Die bewertungsgegenständlichen, neu geschaffenen Wohnungen sind im Zeitpunkt der 
Befundaufnahme augenscheinlich nicht bewohnt. Es liegen keine Informationen über etwaige 
Bestandsverhältnisse vor. Für die Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass keinerlei 
Bestands- oder Nutzungsrechte aufrecht sind.  

 

3.5.13 Klagsanmerkung 
Im Grundbuch ist zum bewertungsgegenständlichen Wohnungseigentumsanteil folgendes 
Klagsanmerkung angemerkt: 

************************************* C *************************************** 
  31    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1825/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 693/24b) 
  34    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1794/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 592/25a) 
*********************************** HINWEIS *********************************** 

Hinweis: Nachfolgend wird § 27 (3) Wohnungseigentumsgesetz 2002 zitiert: 

Die durch das Vorzugspfandrecht besicherte Forderung ist im Fall einer Zwangsversteigerung des 
Miteigentumsanteils durch Barzahlung zu berichtigen, soweit sie in der Verteilungsmasse (§ 215 
der Exekutionsordnung) Deckung findet, ansonsten aber vom Ersteher ohne Anrechnung auf das 
Meistbot zu übernehmen. 
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3.5.14 Rückstand 
Gemäß Auskunft der Hausverwaltung vom 26.01.2026 ist derzeit ein Rückstand von zwei 
Monatsvorschreibungen offen. 

Die klagsführende Rechtsvertretung (Zacherl Schallaböck Proksch Manak Kraft Rechtsanwälte 
GmbH) hat mit E-Mail vom 26.01.2026 diesbezüglich folgende Auskunft erteilt: 

Im Verfahren AZ 6 C 693/24b (CLNR 31) wurden sämtliche Forderungen beglichen. Die Klagsan-
merkung kann gelöscht werden. 

Im Verfahren AZ 6 C 592/25a (CLNR 34) haftet noch ein Betrag von € 64,55 unberichtigt aus. 

 

3.5.15 Pfandrechte 
Im Grundbuch sind weiters die nachfolgenden Pfandrechte ersichtlich, die die gegenständlichen 
Anteile betreffen: 

************************************* C *************************************** 
  15    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 21563/2012 Pfandurkunde 2012-09-13 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 600.000,-- 
          für Volkskreditbank AG (FN 76096g) 
  18    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 2484/2013 (Entscheidendes Gericht BG Judenburg - 21643/2013) 
          Pfandurkunde 2013-10-16 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 260.000,-- 
          für Volkskreditbank AG (FN 76096g) 
      b gelöscht 
  25    auf Anteil B-LNR 17 18 
      b 161/2021 IM RANG 462/2020 Pfandurkunde 2020-02-13 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 360.000,-- 
          für Raiffeisenkasse Heiligeneich eGen (FN 78889p) 
      d 1018/2025 Hypothekarklage wg. EUR 365.796,87 samt Anhang 
          (BG Tulln, 18 C 232/25d) 
  31    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1825/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 693/24b) 
  33    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1623/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 
          Hereinbringung von vollstr. EUR 100.000,-- samt Anhang, 
          Antragskosten EUR 3.490,73 für Volkskreditbank AG 
          (FN 76096g) (4 E 24/25p) 
  34    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1794/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 592/25a) 
*********************************** HINWEIS *********************************** 

Diese Pfandrechte bleiben bei der Wertermittlung außer Ansatz. 

 

3.5.16 Zubehör 
Es ist kein zu bewertendes Zubehör vorhanden. Die Wohnungen sind nicht möbliert; es sind keine 
Einbauküchen vorhanden. Die Sanitäreinrichtungen sind in der Wertermittlung angemessen 
berücksichtigt.  



Seite 58 
 
 
 
3.5.17 Fotos der Wohnungen 
Nachfolgend werden einige Fotos von den Wohnungen Top 14, Top 15 und Top 16 dargestellt: 

Wohnung Top 14 
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Wohnung Top 15 
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Wohnung Top 16 

    

 

Detailfotos zur Ausführungsqualität bzw. zum Ausführungsstatus 
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3.6 Fertigstellungsbedarf 

3.6.1 Baulicher Fertigstellungsbedarf 
Auf Basis der bei der Befundaufnahme angetroffenen Verhältnisse sind nach Ansicht des 
gefertigten Sachverständigen zumindest die nachfolgenden baulichen Fertigstellungs-
maßnahmen in den Einheiten vorzunehmen (nicht taxative Auflistung): 

• Fertigstellung des Personenaufzuges samt der daran anschließenden Allgemeinflächen 
• Fertigstellung der Fenstereinbauten (Entfernung von Kleberesten, Einbau der Griffe, etc.) 
• Montage der Innentüren und innere Fensterbänke 
• Herstellen der Gas-Anschlüsse samt Zählerplätzen 
• Herstellen der Funktionstüchtigkeit der Heizungsanlage 
• Fertigstellen der vorbereiteten Klimaanlagen-Leitungsführungen (Klimavorbereitung) 
• Erneuerung der Trittstufen im Bereich der Innenstiegen 
• Herstellen von Absturzsicherungen und Handläufen im Bereich der Innenstiegen 
• Fertigstellungsarbeiten in Sanitärräumen 
• Komplettierung der Verfliesungen in den Sanitärräumen 
• Komplettierung der Sanitärausstattungen (z.B. Armaturen, Duschwände, etc.) 
• Ausbesserung der Parkettböden im Bereich der schadhaften Stellen 
• Ausbesserung der Sesselleisten 
• Bereichsweise Erneuerung der Wand-/Deckenfärbelung 
• Diverse Komplettierungsarbeiten 
• Montage von provisorischen Beleuchtungen in den einzelnen Zimmern 
• Erneuerung des Metallanstriches der Brüstungen im Bereich der Terrassen 
• Herstellen von Brüstungen und Geländern im Bereich der Terrasse 
• Reinigung der Dachrinnen 
• Neu-Färbelung des Fassadenanstriches im Bereich der Gaupen 
• Herstellen ordnungsgemäßer Abgasfänge laut Kaminvorbefund (siehe Anhang) 
• Die bautechnische Ausführung der Wohnungen kann vom gefertigten Sachverständigen 

nicht beurteilt werden. 

Laut vorliegendem Protokoll der Eigentümerversammlung vom 28.02.2024 wurden der Eigen-
tümergemeinschaft „Arbeiten an Stiegenhaus, Außentreppe und Plateau“ zugesagt. In diesem 
Protokoll wird auch erwähnt, dass die Herstellung eines Rauchfangkehrer-Zuganges zu den 
Kaminen erforderlich ist. Dieses Protokoll wird im Anhang dieses Gutachtens beigelegt. 

 

3.6.2 Rechtlicher Fertigstellungsbedarf 
Zum Zeitpunkt der Befundaufnahme sind die Wohnungen Top 14, Top 15 und Top 16 baube-
hördlich nicht fertiggestellt und daher auch nicht benützungsbewilligt. Vor Benützung bzw. 
Verwertung der Wohnungen ist der baubehördliche Konsens herzustellen und eine Benützungs-
bewilligung zu erwirken. 

Weiters sind die Nutzwerte für die Liegenschaft unter Berücksichtigung der ausgeführten 
Dachgeschoßwohnungen zu ändern bzw. neu festzusetzen und im Grundbuch verbüchern zu 
lassen. 
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Der gefertigte Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass für die rechtliche 
Fertigstellung die Zustimmung aller Wohnungseigentümer erforderlich ist. 

 

3.7 Sonstiges 
 

3.7.1 Stand der Reparatur-Rücklage 
Gemäß Wohnungseigentumsgesetz haben die Wohnungseigentümer eine angemessene 
Rücklage für künftige Aufwendungen (beispielsweise Instandhaltungen) zu bilden.  

Laut Rücklagenabrechnung 01.01. bis 31.12.2024 beträgt der Saldo der Reparatur-Rücklage 
EUR 54.961,68,11 zum 31.12.2024 (siehe Anhang zu diesem Gutachten). 

 

3.7.2 Abgabenrückstände 
Gemäß Auskunft der Stadt Wien (Referat Zahlungsverkehr) vom 20.10.2025 bestehen hinsichtlich 
der gegenständlichen Liegenschaft bei den vom Rechnungs- und Abgabenwesen verrechneten 
Abteilungen zu diesem Stichtag keine offenen Beträge. 

 

3.7.3 Einheitswert 
Gemäß Auskunft vom Finanzamt Österreich vom 04.11.2025 beträgt der Einheitswert wie folgt: 

 Einheitswertaktenzeichen  08 073-2-0638/8 
Einheitswert der gesamten Liegenschaft  EUR 62.862,00 
Bodenwert  EUR 36,3364 /m² 
Grundsteuermessbetrag  EUR 120,27 

Der von der Hausverwaltung übermittelte Einheitswertbescheid wird im Anhang C zu diesem 
Gutachten beigelegt. 

 

3.7.4 Gehsteig 
Gemäß Auskunft der Stadt Wien (Straßenverwaltung und Straßenbau) wurde der Gehsteig vor der 
Liegenschaft mit Bescheid vom 28.08.1936 (Geschäftszahl: MA28-4362/36) in die bauliche 
Erhaltung der Stadt Wien übernommen. 

 

3.7.5 Vorbehalt für den Dachgeschoßausbau 
Im Wohnungseigentumsvertrag (siehe Anhang I zu diesem Gutachten) hat sich die damalige 
Wohnungseigentumsorganisatorin unter anderem die Eigentumsrechte am gesamten 
Dachgeschoß vorbehalten. Mit „gesondertem Kaufvertrag“ (siehe Kapitel 3.5.3 in diesem 
Gutachten) hat die verpflichtete Partei den Rohdachboden mit allen damit verbundenen Rechten 
und Pflichten erworben.  
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Ohne einer rechtlichen Beurteilung vorgreifen zu wollen, verweist der gefertigte Sachverständige 
auf die aktuelle Judikatur hinsichtlich etwaiger Beschränkungen der Verfügungsrechte. Für die 
Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass das Verfügungsrecht über den Ausbau des 
Dachgeschoßes rechtswirksam ist. Eine geänderte rechtliche Situation würde eine 
Neubewertung erforderlich machen. 

 

3.8 Hinweis zur Besichtigungsmöglichkeit 
Im Zuge der gerichtlichen Versteigerung und vor dem Versteigerungstermin ist im Regelfall eine 
Besichtigung des Geschäftslokales möglich. Der Besichtigungszeitpunkt kann der Ediktsdatei 
entnommen werden. Der gefertigte Sachverständige empfiehlt, von dieser Besichtigungs-
möglichkeit Gebrauch zu machen und den Bewertungsgegenstand persönlich in Augenschein zu 
nehmen.  
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4. Gutachten 
 

4.1 Vorbemerkungen 
Bei der Wertermittlung wird auf alle im Befund getroffenen Feststellungen und die Verhältnisse 
auf dem jeweiligen Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag Rücksicht genommen. Besondere 
Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen bleiben unberücksichtigt.  

 

4.2 Bewertungsauftrag 
Mit Beschluss vom 23.07.2025 zu GZ 68 E 27/25v des Bezirksgerichtes Donaustadt wurde der 
gefertigte Sachverständige beauftragt, eine Beschreibung und Schätzung der Liegenschaft 
inklusive allfälligen Zubehör vorzunehmen. 

 

1130 Wien, Hofwiesengasse 19 
EZ 820, KG 01213 Speising, BG Hietzing 

 

4.3 Bewertungsprämissen 
Für die Wertermittlung wird unter Bezugnahme auf alle Ausführungen in Befund und Gutachten 
von nachfolgenden Prämissen ausgegangen: 

• Bestandsfreiheit 
• Geldlastenfreiheit 
• Keine außerbücherlichen Lasten 
• Keine wesentlichen offenen baubehördlichen Aufträge am Bestandsgebäude 
• Nutzfläche der Wohnungen laut Verkaufsplänen (siehe Kapitel 3.5.6) 
• Kontaminationsfreiheit 

Es wird für die Wertermittlung weiters davon ausgegangen, dass die rechtswirksame Zustimmung 
aller Eigentümer zur erforderlichen Nutzwert-Neufestsetzung sowie zur erforderlichen Aus-
wechslungsplanung und baubehördlichen Fertigstellung erwirkt bzw. durchgesetzt werden kann.  

 

4.4 Erläuterungen zur Bewertungsmethodik 
Der Verkehrswert definiert sich gemäß § 2 LBG (Liegenschaftsbewertungsgesetz) wie folgt: 

(1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt wird, ist der Ver-
kehrswert der Sache zu ermitteln. 
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(2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im 
redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

(3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen 
haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens oder allenfalls die Kombination von solchen bleibt 
gemäß § 7 LBG dem Sachverständigen überlassen, dabei ist auch Bedacht auf den Stand der 
Wissenschaft zu nehmen: 

(1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der 
Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden 
Gepflogenheiten zu beachten. Aus dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln.  

(2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 2), so 
ist aus deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhält-nisse im redlichen 
Geschäftsverkehr zu ermitteln. 

Das Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) bestimmt in § 3 Abs. 1, dass für die Bewertung jene 
Wertermittlungsverfahren anzuwenden sind, welche dem Stand der Wissenschaft entsprechen. 
Dabei kommen insbesondere Vergleichs-, Ertrags- sowie Sachwertverfahren in Betracht. Das 
prinzipiell in gerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten anzuwendende Gesetz 
hat sich in der gelebten Geschäftspraxis auch für Privataufträge etabliert und findet allgemeine 
Anerkennung. 

Neben den normierten Verfahren entsprechen weitere nationale und internationale Methoden 
dem Stand der Wissenschaft und können sohin zur Anwendung bei Ermittlung des 
Verkehrswertes gelangen. Als Beispiel hierfür sind das Residualwertfahren oder die Discounted-
Cash-Flow-Methode zu nennen. 

Der mit der Ermittlung des Verkehrswertes einer Liegenschaft betraute Sachverständige hat auf 
Basis seiner fundierten Fach- und Marktkenntnis jenen Preis zu ermitteln, der bei einer 
Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr erzielt werden kann. Da die 
Ermittlung des angemessenen Verkehrswertes einer Liegenschaft keine mathematische 
Abhandlung darstellt, sondern zahlreiche wertdeterminierende Faktoren in unterschiedlicher 
Gewichtung zu berücksichtigen sind, ist auch die Bestimmung des LBG, wonach die Wahl der 
anzuwendenden Methodik dem Sachverständigen obliegt, sinnvoll und nachvollziehbar. 

 

4.5 Wichtiger Hinweis zur Wertermittlung 
Gemäß Exekutionsordnung (EO) § 143 hat der Sachverständige im Wege der Schätzung von 
mehreren Grundbuchskörpern oder Wohnungseigentumsanteilen den Wert der einzelnen 
Grundbuchkörper oder Wohnungseigentumsanteile zu ermitteln. 

Im gegenständlichen Fall ist der gefertigte Sachverständige beauftragt, zwei Wohnungseigen-
tumsanteile (B lfd. Nr. 17 und B lfd. Nr. 18) zu schätzen, die in ihrer im Grundbuch ersichtlichen 
Form nicht mehr existieren. Durch Um- und Zubauten (Dachgeschoßausbau) wurden aus den 
zwei ursprünglichen Wohnungen (laut Grundbuch W 14 Terrasse und W 15) drei Wohnungen (Top 
14, Top 15 und Top 16) geschaffen. Ein geändertes Nutzwertgutachten liegt nicht vor. 
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Ohne einer rechtlichen Beurteilung des Gerichtes vorgreifen zu wollen, ist aus Sicht des 
gefertigten Sachverständigen aufgrund des nicht aktuellen Grundbuchsstandes sowie im 
Hinblick auf die erforderlichen baulichen und rechtlichen Fertigstellungsmaßnahmen eine 
gemeinsame Versteigerung der bewertungsgegenständlichen und im Grundbuch intabulierten 
Wohnungseigentumsanteile erforderlich. 

Der Ersteher der beiden Wohnungseigentumsanteile müsste nachfolgend die bauliche und 
rechtliche Fertigstellung samt Nutzwertänderung vornehmen, sodass die drei Wohnungen (Top 
14, Top 15 und Top 16) einer separaten Verwertung zugeführt werden können. Dies bedeutet auch, 
dass er die Zustimmung der weiteren Wohnungseigentümer der Liegenschaft für die rechtliche 
Fertigstellung einholen bzw. durchsetzen müsste. 

Es ist daher aus Sicht des gefertigten Sachverständigen nicht möglich, die beiden bewertungs-
gegenständlichen Wohnungseigentumsanteile B lfd. Nr. 17 (W 14 Terrasse) und B lfd. Nr. 18 (W 15) 
separat zu bewerten, da eine Zuordnung der zusätzlich geschaffenen Top 16 nicht möglich ist. 

Um den Anforderungen der Exekutionsordnung Genüge zu tun, werden nachfolgende 
Wertermittlungsverfahren gewählt. 

 

4.5. Gewähltes Wertermittlungsverfahren 
 

Wertermittlung I – Verkehrswert nach ordnungsgemäßer Fertigstellung  

Die Ermittlung des Verkehrswertes nach ordnungsgemäßer baulicher und rechtlicher 
Fertigstellung der drei Wohnungen Top 14, Top 15 und Top 16 erfolgt im Wege des 
Vergleichswertverfahrens (siehe dazu Erläuterungen im Kapitel A.5.3 in diesem Gutachten). 

 

Wertermittlung II – Verkehrswert zum Bewertungsstichtag  

Die Ermittlung des Verkehrswertes zum Bewertungsstichtag (baulich und rechtlich nicht 
fertiggestellt) erfolgt im Wege des Residualwertverfahrens.  

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen zum Residualwertverfahren in Kapitel A.5.4 dieses 
Gutachtens ist festzustellen, dass mit diesem Verfahren ausgehend vom Verkehrswert der 
Wohnungen nach ordnungsgemäßer Fertigstellung unter Berücksichtigung der geschätzten 
Fertigstellungskosten der für einen Erwerber (Projektentwickler) wirtschaftlich tragfähige Wert 
ermittelt wird. 

 

Wertermittlung III – Verkehrswert zum Bewertungsstichtag (je Wohnung Top 14, 15, 16) 

Die Ermittlung des Verkehrswertes der einzelnen Wohnungen Top 14, Top 15 und Top 16 zum 
Bewertungsstichtag erfolgt ebenfalls im Wege des Residualwertverfahrens. 
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4.6 Wertermittlung I – Wert nach ordnungsgemäßer Fertigstellung 

4.6.1 Vorbemerkungen 
Im Rahmen dieser Wertermittlung wird der Wert der Dachgeschoßwohnungen Top 14, Top 15 und 
Top 16 im Wege des Vergleichswertverfahrens und unter der Annahmen einer ordnungsgemäße 
baulichen und rechtlichen Fertigstellung ermittelt. Die in dieser Wertermittlung kalkulierten 
Werte sind Grundlage für die Wertermittlung II. 

 

4.6.2 Allgemeine Marktdaten aus verschiedenen Quellen 
Der von der Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreu-
händer aufgelegte Immobilien-Preisspiegel 2025 (= Preisbasis 2024) weist für Erstbezugs-Eigen-
tumswohnungen im gegenständlichen Bezirk nachfolgende Durchschnittswerte je m² in EUR aus: 

1130 Wien durchschnittlicher 
Wohnwert 

sehr guter 
Wohnwert 

 < 100 m² > 100 m² < 100 m² > 100 m² 

normale Wohnlage 4.818,60 4.764,63 5.307,47 5.296,36 

gute Wohnlage 5.436,33 5.382,40 5.863,23 5.832,98 

sehr gute Wohnlage 6.331,76 6.309,81 7.644,09 7.643,15 
 

Die aufgrund der Grundstückswertverordnung von Statistik Austria für die Kalenderjahre 2020 bis 
2024 erhobenen und auf das Kalenderjahr 2024 preisangepassten Immobilien-Durchschnitts-
preise weisen in gegenständlichem Bezirk für Wohnungen in Gebäuden der Baujahre ab 1991 
folgende gemittelte Werte in EUR je m² Wohnfläche aus:  

 

 

Festzuhalten ist, dass die oben angeführten Werte bezirksweite Durchschnittspreise darstellen, 
das heißt ohne Berücksichtigung von Ausrichtung, Zustand und sonstigen Faktoren.  

 

4.6.3 Kaufpreise in der Umgebung aus dem Grundbuch  
Der gefertigte Sachverständige hat Erhebungen zu Verkäufen von Dachgeschoßwohnungen in 
annähernd vergleichbarer Lage vorgenommen.  

Weniger als 54 m² 54 - 77 m² Mehr als  77 m²

Wien 13.,Hietzing 7.106                        6.866                        7.097                        

Q: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am 28.05.2025. - Datenbasis 2020-2024. Alle Preise in Euro/m² 
Wohnfläche. Die Ergebnisse sind geometrische Mittel. Die Durchschnittspreise wurden auf Basis von 
Transaktionsdaten von 2020-2024 berechnet. Transaktionen vor 2024 werden an das Preisniveau 2024 

angepasst.

Durchschnittspreise Eigentumswohnungen mit Außenflächen

Bezirke
Ab 1991
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Nachfolgend werden die erhobenen Transaktionen tabellarisch dargestellt. Bei den 
Vergleichsobjekten handelt es sich um Erstbezugs-Dachgeschoßwohnungen in Neubauten, 
welche direkt vom Bauträger verkauft wurden: 

 

Um eine objektive Vergleichbarkeit mit den gegenständlichen Wohnungen zu gewährleisten, 
werden die Außenflächen der oben dargestellten Objekte gewichtet. In der rechten Spalte sind 
die Kaufpreise je m² gewichteter Nutzfläche ausgewiesen.  

Anpassungen werden hinsichtlich Grundrisse sowie Ausstattung und Ausführungsqualitäten 
nicht vorgenommen, vielmehr wird eine Brandbreite an unterschiedlichen Objektgrößen, -typen 
und -lagen abgebildet. Im Hinblick auf die gegebene Marktsituation (siehe Kapitel 4.9) ist nach 
Ansicht des gefertigten Sachverständigen keine Valorisierung der Vergleichswerte erforderlich. 

Um die gebotene Objektivität zu gewährleisten, werden die erhobenen und ausgewerteten 
Vergleichswerte einem Ausreißertest unterzogen. Einzelne Kaufpreise, die mehr als 25 % vom 
Mittelwert abweichen sind auszuscheiden. Es ergibt sich demnach folgender, bereinigter 
Mittelwert: 

 

 

Adresse
 Nutzfläche

in m² 

 Terrasse
Balkon
in m² 

Gewichtungsfaktor-> 100% 50%
19.02.2024 Preyergasse 4 W 63,06                     24,71                     75,42                     450.810,00           7.148,91               5.977,72               
08.04.2024 Preyergasse 4 W 100,88                   8,09                       104,93                   751.200,00           7.446,47               7.159,40               
16.05.2024 Preyergasse 4 W 65,03                     14,02                     72,04                     438.120,00           6.737,20               6.081,62               
23.05.2025 Fasangartengasse 39 62,24                     14,48                     69,48                     534.100,00           8.581,30               7.687,10               
25.06.2025 Fasangartengasse 39 72,90                     32,36                     89,08                     608.000,00           8.340,19               6.825,33               
01.07.2025 Fasangartengasse 39 96,17                     17,29                     104,82                   806.500,00           8.386,19               7.694,51               
09.07.2025 Fasangartengasse 39 46,32                     12,16                     52,40                     375.800,00           8.113,13               7.171,76               
18.07.2025 Stock im Weg 3 120,00                   10,19                     125,10                   1.090.000,00       9.083,33               8.713,38               
23.07.2025 Köchelgasse 5 128,58                   10,80                     133,98                   1.332.000,00       10.359,31             9.941,78               
30.07.2025 Köchelgasse 5 115,30                   58,86                     144,73                   1.223.300,00       10.609,71             8.452,29               

Min-Wert 6.737,20               5.977,72               
Max-Wert 10.609,71             9.941,78               
Mittel-Wert 8.480,57               7.570,49               

 Kaufpreis
je m² gew. Fl.

in EUR 
KV-Datum

 Gewichtete
Fläche
in m² 

 Kaufpreis
in EUR 

 Kaufpreis
je m² Nfl.

in EUR 

19.02.2024 Preyergasse 4 W 5.977,72               -21,0% 5.977,72               
08.04.2024 Preyergasse 4 W 7.159,40               -5,4% 7.159,40               
16.05.2024 Preyergasse 4 W 6.081,62               -19,7% 6.081,62               
23.05.2025 Fasangartengasse 39 7.687,10               1,5% 7.687,10               
25.06.2025 Fasangartengasse 39 6.825,33               -9,8% 6.825,33               
01.07.2025 Fasangartengasse 39 7.694,51               1,6% 7.694,51               
09.07.2025 Fasangartengasse 39 7.171,76               -5,3% 7.171,76               
18.07.2025 Stock im Weg 3 8.713,38               15,1% 8.713,38               
23.07.2025 Köchelgasse 5 9.941,78               31,3%
30.07.2025 Köchelgasse 5 8.452,29               11,6% 8.452,29               

5.977,72               Min-Wert 5.977,72               
9.941,78               Max-Wert 8.713,38               
7.570,49               Mittel-Wert 7.307,01               

 Bereinigte
Werte

je m² gew. Fl.
in EUR 

AdresseKV-Datum
 Kaufpreis

je m² gew. Fl.
in EUR 

 Abweichung
vom Mittel-
wert in % 
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4.6.4 Wertermittlungsansatz  
Festzustellen ist, dass an der gegenständlichen Liegenschaft keine PKW-Garagenplätze 
vorhanden sind. Käufer derartiger Wohnungen erwarten üblicherweise, dass zumindest ein 
Garagenplatz je Wohnung zur Verfügung steht oder separat erworben werden kann. Auch bei den 
erhobenen Vergleichsliegenschaften sind jeweils Parkgaragen vorhanden.  

Darüber hinaus sind die Wohnungen aus Sicht des gefertigten Sachverständigen nur mit einem 
durchschnittlichen Ausführungs- und Ausstattungsstandard hergestellt. Ausgehend vom 
erhobenen Mittelwert sind daher angemessene Abschläge vorzunehmen. 

Unter Annahme einer ordnungsgemäßen technischen und rechtlichen Fertigstellung wird für die 
Wertermittlung unter Hinweis auf sämtliche Ausführungen in Befund und Gutachten folgender 
Wert je m² gewichteter Nutzfläche angesetzt: 

Gerundeter Mittelwert der erhobenen Vergleichswerte  EUR 7.300,00 

10 %  Abschlag wegen fehlender Garage sowie wegen 
des gegebenen Ausstattungs- und Ausführungsstandards – EUR 730,00 

Wertermittlungsansatz je m² gewichteter Nutzfläche (gerundet)  EUR 6.570,00 

 

4.6.5 Nutzflächengewichtung 
Im Hinblick darauf, dass bei den Vergleichsobjekten (siehe Kapitel 4.7.3 in diesem Gutachten) die 
Flächen jeweils gewichtet werden, werden für die nachfolgende Verkehrswertkalkulation die 
Nutzflächen der gegenständlichen Wohnungen ebenfalls gewichtet: 

  Fläche in m² 
lt. Verkaufspläne Gewichtung gewichtete  

Nutzfläche 

Top 14 Wohnfläche 78,28 m² 100,0 % 78,28 

 Terrasse 58,07 m² 33,3 % 19,34 

   Summe Top 14 97,62 

Top 15 Wohnfläche 113,16 m² 100,0 % 113,16 

 Terrasse 16,9 m² 50,0 % 8,45 

   Summe Top 15 121,61 

Top 16 Wohnfläche 63,77 m² 100,0 % 63,77 

 Terrasse 6,82 m² 66,6 % 4,54 

   Summe Top 16 68,31 

 

Die Summe der Wohnflächen aller drei Einheiten beträgt rund 255,2 m². Die Summe der 
gewichteten Flächen beträgt rund 287,5 m².  
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4.6.6 Kalkulation des Verkehrswertes nach Fertigstellung 
Der Verkehrswert der neu errichteten Wohnungen Top 14, Top 15 und Top 16 nach 
ordnungsgemäßer baulicher und rechtlicher Fertigstellung ergibt sich auf Basis der gewichteten 
Nutzfläche gemäß nachfolgender Kalkulation (jeweils gerundet):  

Top 14    97,6 m² gew. Nutzfläche je EUR  6.570,00 = EUR 641.000,00 

Top 15 121,6 m² gew. Nutzfläche je EUR  6.570,00 = EUR 799.000,00 

Top 16    68,3 m² gew. Nutzfläche je EUR  6.570,00 = EUR 449.000,00 

  Summe gerundet  EUR 1.889.000,00 

 

Umgerechnet auf die Gesamt-Wohnnutzfläche der drei Wohnungen (rund 255 m²) entspricht dies 
einem Wert von rund EUR 7.400,00 je m² Wohnfläche. 

  



Seite 74 
 
 
 
4.7 Wertermittlung II  – Wert zum Bewertungsstichtag 

4.7.1 Vorbemerkungen 
Im Rahmen dieser Wertermittlung wird ausgehend von dem in Kapitel 4.7 kalkulierten Wert nach 
ordnungsgemäßer baulicher und rechtlicher Fertigstellung der für einen Erwerber 
(Projektentwickler) wirtschaftlich tragfähige Wert der bewertungsgegenständlichen Anteile im 
Wege des Residualwertverfahrens ermittelt.  

 

4.7.2 Kalkulation des kumulierten Verkehrswertes zum Bewertungsstichtag 

 

  

Wert nach ordnungsgemäßer Fertigstellung in EUR
Kumulierter Wert laut Kalkulation (siehe Kapitel 4.7) 1.889.000,00

Gesamtinvestitionskosten (GIK)
GIK = Wert nach Fertigstellung : 1,075 (7,5 % Projektentwicklergewinn) 1.757.000,00

Kalkulatorischer Projektgewinn gerundet 132.000,00

Projektkosten Wert je m² Wert
255,0 m² Fertigstellungskosten geschätzt gerundet 500,00 127.500,00

Fertigstellungskosten Lift, Allgemeinflächen geschätzt pauschal 35.000,00

Zwischensumme 162.500,00
12,5% Planungs-/Rechts- und Nebenkosten gerundet 20.000,00

Netto-Projektkosten 182.500,00
20,0% Umsatzsteuer gerundet 36.500,00

Brutto-Projektkosten geschätzt und gerundet 219.000,00

Residuum
Gesamtinvestitionskosten 1.757.000,00

 - Brutto-Projektkosten -219.000,00 
- Finanzierungskosten (6 Monate 3,5 %) gerundet -31.000,00 

Zwischensumme 1.507.000,00
0,96618 Diskontierungsfaktor (1 Jahr 3,5 % Zinssatz)

auf den Bewertungsstichtag diskontierter Wert 1.456.033,26
4,0 % Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, etc.) gerundet -56.000,00 

1.400.033,26

1.400.000,00
Top 14, Top 15, Top 16

Kumulierter Verkehrswert zum Bewertungsstichtag gerundet

Top 14, 15, 16
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4.7.3 Erläuterungen zur obigen Kalkulation 
Gesamtinvestitionskosten 

Die Gesamtinvestitionskosten sind jene Kosten, die der Projektentwickler insgesamt und maximal 
für die Projektumsetzung aufwenden kann, um einen angemessenen Bauträgergewinn zu 
erwirtschaften. Im Hinblick auf den fortgeschrittenen Fertigstellungsgrad wird der Projektgewinn 
mit 7,5 % der Gesamtinvestitionskosten angesetzt. In diesen Gesamtinvestitionskosten sind die 
Fertigstellungskosten, die Finanzierungskosten und sonstige Projektaufwendungen sowie das zu 
ermittelnde Residuum enthalten. Das Residuum stellt jenen Wert dar, welchen der Bauträger für 
eine wirtschaftliche Projektumsetzung maximal für den Ankauf aufwenden kann.  

Umsatzsteuer 

Marktkonform wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen nach ordnungsgemäßer baulicher 
und rechtlicher Fertigstellung an Eigennutzer abverkauft werden; dementsprechend wird für die 
Wertermittlung die Umsatzsteuer berücksichtigt. 

Finanzierungskosten 

Die Finanzierungskosten für Ankauf samt Nebenkosten bzw. für Fertigstellungskosten berechnen 
sich unter Annahme einer Projektdauer von insgesamt 12 Monaten sowie unter Berücksichtigung 
von revolvierenden Rückführungen durch Abverkauf. Dementsprechend ist nach Erfahrung des 
gefertigten Sachverständigen von einer Vollfinanzierungszeit von durchschnittlich 6 Monaten 
auszugehen. Die Finanzierungskosten kalkulieren sich auf Basis der zu finanzierenden Gesamt-
Projektkosten unter Ansatz eines Effektivzinssatzes von 3,50 %. 

Wert/Residuum 

Das auf den Bewertungsstichtag abgezinste Residuum inklusive Nebenkosten errechnet sich aus 
der Gegenüberstellung der Gesamt-Investitionskosten abzüglich der Projektkosten und der 
Finanzierungskosten sowie der vom Projektentwickler aufzuwendenden Kaufnebenkosten. 
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4.8 Wertermittlung III – separate Wertermittlung Top 14, 15, 16 
 

4.8.1 Vorbemerkungen 
Im Rahmen dieser Wertermittlung wird ausgehend von dem in Kapitel 4.7 kalkulierten Werten der 
Top 14, Top 15 und Top 16 nach ordnungsgemäßer baulicher und rechtlicher Fertigstellung der für 
einen Erwerber (Projektentwickler) wirtschaftlich tragfähige Wert der einzelnen Wohnungen im 
Wege des Residualwertverfahrens ermittelt.  

 

4.8.2 Kalkulation der separaten Verkehrswerte zum Bewertungsstichtag 

 

  

Top 14 Top 15 Top 16
Nutzfläche je Wohnung in m² gerundet -> 78,00 113,00 64,00

Wert nach ordnungsgemäßer Fertigstellung in EUR in EUR in EUR

Einzelne Werte laut Kalkulation (siehe Kapitel 4.7) 641.000,00 799.000,00 449.000,00

Gesamtinvestitionskosten (GIK)
GIK = Wert nach Fertigstellung : 1,075 (7,5 % Projektentwicklergewinn) 596.000,00 743.000,00 418.000,00

Kalkulatorischer Projektgewinn gerundet 45.000,00 56.000,00 31.000,00

Projektkosten Wert je m² Wert Wert Wert
Fertigstellungskosten geschätzt 500,00 39.000,00 56.500,00 32.000,00
Anteilige Fertigstellungskosten Lift, Allgemeinflächen 137,25 10.705,88 15.509,80 8.784,31

Zwischensumme 49.705,88 72.009,80 40.784,31
12,5% Planungs-/Rechts- und Nebenkosten gerundet 6.000,00 9.000,00 5.000,00

Netto-Projektkosten 55.705,88 81.009,80 45.784,31
20,0% Umsatzsteuer gerundet 11.140,00 16.200,00 9.160,00

Brutto-Projektkosten geschätzt, gerundet 67.000,00 97.000,00 55.000,00

Residuum
Gesamtinvestitionskosten 596.000,00 743.000,00 418.000,00

 - Brutto-Projektkosten -67.000,00 -97.000,00 -55.000,00 
- Finanzierungskosten (6 Monate 3,5 %) gerundet -10.000,00 -13.000,00 -7.000,00 

Zwischensumme 519.000,00 633.000,00 356.000,00
0,96618 Diskontierungsfaktor (1 Jahr 3,5 % Zinssatz)

auf den Bewertungsstichtag diskontierter Wert 501.447,42 611.591,94 343.960,08
4,0 % Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, etc.) gerundet -19.000,00 -24.000,00 -13.000,00 

482.447,42 587.591,94 330.960,08

480.000,00 590.000,00 330.000,00
Top 14 Top 15 Top 16

Einzelne Verkehrswerte zum Bewertungsstichtag gerundet
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4.9 Hinweise zur aktuellen Marktsituation 
Es ist festzuhalten, dass der Verkehrswert und die Werte nach ordnungsgemäßer Fertigstellung 
der einzelnen Einheiten zum Stichtag der Ausfertigung dieses Gutachtens ermittelt werden und 
für diesen Zeitpunkt als marktkonform zu bezeichnen sind. 

Der gefertigte Sachverständige weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Marktmechanismen 
ein verlängerter Verwertungszeitraum vorauszusehen ist. Dies ist insbesondere auf die derzeit 
geltenden Finanzierungsrichtlinien als auch auf das erhöhte Zinsniveau zurückzuführen. Unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation ist von einer erhöhten Volatilität am 
Immobilienmarkt auszugehen. 

Es wird weiters darauf hingewiesen, dass die ausgewiesenen Verkehrswerte daher nicht 
unbedingt jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar sind. Der Immobilienmarkt 
weist eine mehr oder weniger große Streuung auf. Daher sind die ermittelten Werte mit einer 
entsprechenden Bandbreite nach oben oder unten zu verstehen.  
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5. Verkehrswert

Der besta nds- u nd getdlastenf reie Verkehrsweft
d er bewertu ngsgegenstä nd tichen

1 29 I 87 8- Antei [e a n der Liegenschaft

1 1 80 Wien, Hofwiesengasee 19

EZ 820, KG 01213 $peising, BG Hietzing

untrennbar verbunden mit Wohnungseigentum an

Wohnungseigentum an (B-tfd. Nr. 17) llV l4Terrasse und tB4fd. Nr 18) W 15

beträgt unter Berücksichtigung atterAusführungen in Befund und Gutachten

sowie der $ituation am lmmobitienmarK zum Bewertungsstichtag 17.11.2025

EUR 1.400.000,00
(eur einemitlionvierhunderttausend)

Die einzetnen Werte der durch Um- und DG-Ausbau
geschaffenen Wohnungen betragen zum Bewertungsstichtag wie fotgt:

WohnungTop 14

WohnungTop 15

WohnungTop 16

Summe

EUH 480.000,00
EUR 590.000,00
EUR_ 330.000,00

EUB_ t1r[00000*00

Wien, am 30.01 .2426

Matthias Funk-Fantini
Attgemein beeideter und gerichttich

zertif izierter Sachverständiger
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Anhang A – Allgemeine Hinweise 
 

A.1 Allgemeine Erläuterungen 
• Dieses Gutachten basiert auf den gesetzlichen Grundlagen laut “Bundesgesetz über die 

gerichtliche Bewertung von Liegenschaft (Liegenschaftsbewertungsgesetz – LBG)” in der zum 
Ausfertigungsstichtag gültigen Fassung. 

• Maßgeblich für die Berücksichtigung einer allfälligen Umsatzsteuer ist die Frage hinsichtlich 
der privaten oder unternehmerischen Nutzung. Ist der Liegenschaftseigentümer oder Käufer 
zum Vorsteuerabzug berechtigt, erfolgt keine Berücksichtigung der Umsatzsteuer. Im Falle 
einer gemischten Nutzung sind eventuelle Umsatzsteueranteile angemessen berücksichtigt. 

• Etwaig angeführte Normen (zB. ÖNORMEN) weisen lediglich Empfehlungscharakter auf. Eine 
Anwendung dieser Empfehlungen erfolgt ausschließlich nur mit ausdrücklichem Hinweis 
darauf.  

• Die allgemeinen Ausführungen hinsichtlich der Bewertungsmethodik umfassen in ihrer 
Ganzheitlichkeit auch die Empfehlungen der ÖNORMEN, wobei daraus jedoch nicht darauf zu 
schließen ist, dass diese im Gutachten exklusiv zur Anwendung gelangen. 

• Die Wertermittlung (Bewertung) erfolgt grundsätzlich unter Berücksichtigung eines 
marktüblichen Verwertungszeitraumes. In Sonderfällen, bei denen eine Abweichung davon zu 
erwarten ist, wird im Gutachten darauf hingewiesen. 

• Die tatsächlich angewandten Wertermittlungsmethoden werden im Gutachten bewertungs-
spezifisch abgebildet. 

• Etwaige Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten werden vom gefertigten 
Sachverständigen auf Basis der Erfahrungswerte und unter Berücksichtigung von Lage, 
Nutzungsart und weiteren marktkonformen Merkmalen angesetzt. 

• Bestands- bzw. Mietverträge können nur dann geprüft werden, sofern diese seitens des 
Auftraggebers zur Verfügung gestellt werden. Für die Bewertung der Liegenschaft wird von der 
Richtigkeit vorliegender Unterlagen und übergebener Informationen ausgegangen. 

• Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Bewertungsgegenstand dem baube-
hördlichen Konsens entspricht, dass eine Benützungsbewilligung vorliegt und dass keine 
wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Bauführung vom genehmigten Bauplan 
vorliegen bzw. sämtliche behördlichen Auflagen erfüllt sind. Sollten Abweichungen bekannt 
sein, werden diese im Befund separat dargestellt. Es werden keine Prüfungen hinsichtlich 
etwa fehlender behördlicher Genehmigungen etc. durchgeführt, wenn dies nicht gesondert 
beauftragt wurde. 

• Flächenmaße und sonstige Maße werden vom gefertigten Sachverständigen nicht geprüft. Es 
erfolgt eine überschlägige Plausibilisierung der Flächen. Die Flächenausmaße und 
Nutzungen werden anhand der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten bzw. erhobenen 
Unterlagen abgeleitet. 

• Prüfungen von Betriebsanlagengenehmigungen bzw. Widmungen von Gebäuden können 
ohne Einsichtnahme in die entsprechenden Bescheide nicht durchgeführt werden. Für die 
Bewertung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass sämtliche Nutzungen dem 
gesetzlichen Konsens entsprechen. Sofern diesbezüglich detaillierte Unterlagen vorliegen, 
wird hierzu im Befund gesondert Stellung genommen. 

• Die Bewertung von Rechten und Lasten erfolgt unter Berücksichtigung der vorgelegten 
Urkunden. Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn 
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diese dem Sachverständigen bekannt sind. Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine 
Informationen bekannt gegeben wurden, basiert der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf 
der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte und Lasten vorliegen. 

• Der Bau- und Erhaltungszustand der Gebäude wird lediglich durch äußere Befundaufnahme, 
dem Augenschein nach, festgestellt und klassifiziert. Eine detaillierte Untersuchung des 
Bauzustandes (durch eine zerstörende Untersuchung über etwaige versteckte Baumängel 
sowie eine Zustandskontrolle gem. ÖNORM B1300 bzw. B1301) wird nicht durchgeführt und 
ist daher nicht vom Auftragsumfang umfasst. 

• Ob vorhandene technische Gebäudeausstattungen (Elektrotechnik, Heizanlagen, Klima-
anlage, Sonderausstattungen, Betriebsausstattungen, etc.) den aktuell geltenden 
gesetzlichen Vorschriften entsprechen, kann vom gefertigten Sachverständigen nicht 
abschließend beurteilt werden. Für die Wertermittlung werden diese als uneingeschränkt 
funktionstüchtig angenommen. 

• Der Bewertung werden nur jene Umstände zugrunde gelegt, die im Zuge einer ordnungs-
gemäßen und angemessenen Erhebung des Sachverhaltes auf Basis der zur Verfügung 
gestellten Unterlagen sowie auf Basis der Begehung vor Ort erkennbar sind. Weitergehende 
Erhebungen sind vom Auftragsumfang nicht erfasst. 

• Die Bewertung erfolgt ohne Berücksichtigung des im Bewertungsgegenstand vorhandenen 
Mobiliars und der dort befindlichen Einrichtungsgegenstände. Unselbstständige Bestandteile 
(Haustechnik-Installationen, Einbauküchen, Sanitäreinbauten und dergleichen) sind in der 
Wertermittlung angemessen berücksichtigt. 

• Die Übermittlung des Gutachtens erfolgt im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs. Die 
Gültigkeit dieses Dokuments wird durch die elektronische Einbringung sowie der damit 
erforderlichen Identifizierung des gefertigten Sachverständigen mittels ID-Austria bestätigt. 

 

A.2 Allgemeine Gutachtensgrundlagen 
• Bundesgesetz über die gerichtliche Bewertung von Liegenschaften (LBG) 
• Bundesgesetz über das Wohnungseigentum (WEG 2002) 
• Bundesgesetz vom 12. November 1981 über das Mietrecht (MRG) 
• Bundesgesetz vom 08. März 1979 über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen (WGG) 
• Bundesgesetz über die Pflicht zur Vorlage eines Energieausweises beim Verkauf und bei der 

In-Bestand-Gabe von Gebäuden und Nutzungsobjekten (EAVG 2012) 
• Bundesgesetz vom 16. Juli 1971 über die einmalige Gewährung einer Sonderbegünstigung für 

die vorzeitige Rückzahlung von Wohnbaudarlehen der öffentlichen Hand (Rückzahlungs-
begünstigungsgesetz) 

• Rückzahlungsbegünstigungsgesetz 1987 
• Landesspezifische Raumordnungsgesetze 
• Landesspezifische Baugesetze bzw. Bauordnungen 
• Standesregeln des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen 
• Bundesgesetz über die allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen 

und Dolmetscher (SDG) 
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A.3 Allgemeine Informationsquellen und Erhebungen 
• Luftbilder (Quellenangabe direkt bei den Abbildungen) 
• Flächenwidmungspläne 
• Bebauungsbestimmungen 
• Erhebungen bei Bundesanstalt Statistik Österreich 
• Erhebungen bei Magistraten, Gerichten, Baubehörden bzw. Gemeindeämtern 
• Erhebungen beim Forum Mobilfunkkommunikation 
• Erhebungen beim Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
• Erhebungen beim Bundesministerium Klima- und Umweltschutz 
• Erhebungen am regionalen Immobilienmarkt 
• Recherchen im Internet 
• Erhebungen in Vergleichswert-Datenbanken (z.B. immonetzt.at, etc.) 
• Erhebungen im Grundbuch bzw. in der Urkundensammlung 
• Befragungen im Kollegenkreis 
• OIB-Richtlinien 
• Div. ÖNORMEN (z.B. B1802-1, B1300, B1301, etc.) 

 

A.4 Literaturverzeichnis (Fachliteratur) 
• „Liegenschaftsbewertung“, Heimo Kranewitter, 7. Auflage 2017 
• „Der Wert von Immobilien“, Seiser / Kainz, 1. Auflage 2011 
• „Die Nutzungsdauer“, Seiser, 1. Auflage 2020 
• „Immobilienbewertung Österreich“, Bienert / Funk, 4. Auflage 2022 
• „Bewertung von Spezialimmobilien“, Bienert, 2. Auflage 2018 
• „Immobilien-Preisspiegel 2025“, Wirtschaftskammer Österreich 
• „Immolex“, Verlag Manz, laufende Ausgaben 
• „Sachverständige“, Linde Verlag, Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen, laufende Ausgaben 
• „WOBL Wohnrechtliche Blätter“, Verlag Österreich, laufende Ausgaben 
• „Der Nutzungsdauerkatalog baulicher Anlagen und Anlagenteile“, Hauptverband der 

allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen, Auflage Juni 2020 
• Wissensdatenbank des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Österreichs 

 

A.5 Fachliche Ausführungen 
 

A.5.1 Erläuterungen zur Restnutzungsdauer 
Die Restnutzungsdauer wird vom technischen Zustand des Gebäudes und der wirtschaftlichen 
Nutzungsfähigkeit bestimmt.  
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Gemäß herrschender Lehre ist die wirtschaftliche Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung 
des Bau- und Erhaltungszustandes sowie der wirtschaftlichen Verwendungsfähigkeit nach der 
Marktlage und unabhängig von Alter sowie Wertermittlungszweck einzuschätzen; persönliche 
oder ungewöhnliche Verhältnisse haben dabei außer Ansatz zu bleiben. 

Für die Festsetzung der Restnutzungsdauer erscheint es notwendig, die Begriffe technische 
Lebensdauer und wirtschaftliche Nutzungsdauer zu definieren, weil diese oft missverständlich 
angewendet oder verstanden werden: 

Technische Nutzungsdauer 

Die technische Lebensdauer eines Gebäudes hängt im Wesentlichen von Haltbarkeit der 
tragenden Bauteile ab und wird von der Qualität des Baumaterials bestimmt. An den 
Rohbauteilen eines Gebäudes (z.B. Fundamente, Außenwände, Decken, Treppen, etc.) können 
faktisch keine Erneuerungs- oder Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden. Neben der Güte 
der gewählten Baustoffe (z.B. Stahlbeton, Ziegel, Holz, Fertigteile, etc.) kommt auch der 
fachgerechten Verarbeitung ein großer Stellenwert zu. Die Qualität des Rohbaus bestimmt somit 
die Lebensdauer eines Gebäudes.  

Die Ausbauteile eines Gebäudes (dazu zählen im Wesentlichen Innen- und Außenverputz, Dach-
eindeckung, Fußböden, Fenster und Türen, HKLS-Installationen, Aufzüge etc.) sind von kürzerer 
Dauer und müssen, will man die Lebensdauer des Rohbaus annähernd nutzen, ein- bis mehrmals 
erneuert werden. Es ist jedoch ausdrücklich festzustellen, dass die Erneuerung von Ausbauteilen 
nicht geeignet ist, die Lebensdauer des Rohbaus zu verlängern.  

Neben der Qualität des Baumaterials sind auch die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten 
entscheidend, da bei deren Unterlassen die tragenden Teile ungehindert Witterungseinflüssen 
ausgesetzt sein können und daher erheblich schneller altern (z.B. schadhaftes Dach, 
mangelhafte Abdichtungen im Fundamentmauerwerk gegen Feuchtigkeit bzw. Wasserdruck des 
Grundwassers, etc.). 

Wirtschaftliche Nutzungsdauer 

Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist in der Regel kürzer als die technische Lebensdauer und 
bezeichnet jenen Zeitraum, innerhalb dem ein Gebäude zu den jeweils herrschenden 
wirtschaftlichen Bedingungen entsprechend seiner Zweckbestimmung allgemein wirtschaftlich 
nutzbar ist. Die Nutzungsdauer hat mit der technischen Lebensdauer nur insofern etwas zu tun, 
als sich die Nutzungsdauer innerhalb der Lebensdauer halten muss. 

Für die gewöhnliche Nutzungsdauer – und damit auch für die Restnutzungsdauer – sind demnach 
auch wirtschaftliche Faktoren ausschlaggebend. Es gibt zahlreiche Faktoren, die auf die 
Wirtschaftlichkeit von Immobilien einwirken. Im Hinblick darauf ob, ein Bauwerk als 
wirtschaftlich verwertbar oder gar als abbruchreif gilt, sind dies insbesondere: 

• Veränderte Nachfragesituation im Hinblick auf die Lage des Objektes, dies beispielsweise 
bei Handelsimmobilien, Büro- und Verwaltungsgebäude, Hotels, Gewerbe- und 
Industriegebäude. 

• Der spezifische Aufbau der Immobilie, der in Hinblick auf Grundrissgestaltung, Geschoß-
höhen, Raumtiefen, Konstruktion etc. nicht mehr „state of the art“ ist. 

• Zeitbedingte und branchenspezifische Baugestaltung, die modernen Anforderungen nicht 
mehr entspricht.  
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• Zurückbleiben hinter allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse, die teilweise auch von Änderungen in der Gesetzgebung herrühren.  
• Wirtschaftliche Entwicklung von Branchen, wie Dienstleistungsbranchen, Beherbergung und 

Hotellerie, Bankwesen, Tankstellen, Unterhaltungsbranche etc.  

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer oder gewöhnliche Lebensdauer hängt im Wesentlichen von der 
Bauart (Konstruktion und verwendete Baustoffe), der Bauweise (Massivbau, Fertigteilbau) und 
der Nutzung ab. Die gewöhnliche Lebensdauer berücksichtigt damit in angemessener Weise 
sowohl die technische Lebensdauer als auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer.  

Die übliche Gesamtnutzungsdauer lässt sich nicht exakt bestimmen, weshalb allgemeine 
Erfahrungssätze zu Grunde zu legen sind. Diese Erfahrungswerte sind in Fachmedien publizierte 
Übersichten der Gesamtnutzungsdauer von Gebäuden, welche jedoch unter Berücksichtigung 
von Lage, Eigenschaften und wirtschaftlicher Verwertungsfähigkeit an das jeweilige Objekt 
individuell anzupassen sind. 

Nachfolgend eine Übersicht dazu (Quelle: „Liegenschaftsbewertung“ Heimo Kranwetter, 
7.Auflage, 2017): 
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Der Nutzungsdauer-Katalog baulicher Anlagen und Anlagenteile des Hauptverbandes der 
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs – Landesverband 
Steiermark und Kärnten weist auszugsweise folgende Gesamtnutzdauer baulicher Anlagen aus 
(auszugsweise Abbildung): 

 

In diesen Übersichten fließen sowohl die Parameter der technischen Lebensdauer als auch der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ein und ergeben eine nach Immobilienart gegliederte 
Gesamtschau. 

Hat die technische Altersentwertung 100% erreicht, tritt die Abbruchreife ein. Dank der massiven 
Bauweisen und dauerhaften Materialien hätte ein Gebäude heute eine Lebensdauer von hundert 
oder mehr Jahren bis zum Eintritt der technischen Abbruchreife.  

Die wirtschaftliche Abbruchreife dagegen kann schon nach wenigen Jahrzehnten eintreten. Das 
Schicksal einer zu Ertragszwecken genutzten Immobilie wird vorwiegend durch die 
wirtschaftliche Abbruchreife bestimmt.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der eher auf funktionelle und wirtschaftliche Ursachen, denn auf 
rein technischen Ursachen zurück zu führende Teil der Wertminderung in der Regel in den mit den 
Bauzyklen korrespondierenden Schritten und mit den sich wandelnden Anforderungen, die den 
funktionellen Nutzen und den Stil beeinflussen, vor sich geht. 

Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer 

Eine Verlängerung der Nutzungsdauer tritt dann ein, wenn das Gebäude in seinen wichtigsten 
Bauteilen wie Mauer, Decken, Treppen, Dach erneuert oder verbessert wird. Bauliche 
Maßnahmen an nicht tragenden Teilen (z.B. Neugestaltung der Fassade) oder normaler 
Instandhaltungsaufwand führen zu keiner Verlängerung der Lebensdauer. 

Verkürzung der Gesamtnutzungsdauer 

Zu einer Verkürzung der Lebensdauer führen nicht behebbare Baumängel (z.B. 
Fundierungsmängel) und -schäden (z.B. Bergschäden, Erschütterungsschäden, etc.) sowie 
Schäden, die nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beseitigt werden können. 

 

A.5.2 Erläuterungen zum Thema ESG 
Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens 2015 wurde eine Basis geschaffen, auf welcher die 
Europäische Union Verordnungen erlässt, die innerhalb des Wirtschaftssystems einen Lenkungs-
effekt im Hinblick auf die Aspekte Umweltschutz, Gesellschaft und Unternehmensführung 
erzeugen sollen.  
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Diese werden aktuell unter dem Titel „ESG“ zusammengefasst, der für „Environmental, Social 
and Governance“ steht. 

 

Environmental 
Umwelt 

Nachhaltigkeit 
Klimabilanz 

Umweltschutz 

 

Social 
Soziales 

Menschenrechte 
Arbeitsstandards 

Verbraucherschutz 

 

Governance 
Unternehmensführung 

Ethik 
Wettbewerb 
Compliance 

 

Grundlage dafür ist die EU-Taxonomie-Verordnung, deren Aufgabe es sein soll, Investitionen und 
Kapitalströme unter Berücksichtigung der vorgegebenen Umweltziele zu lenken. Diese 
Verordnung zielt maßgeblich darauf ab, Investoren und Anlegern die Möglichkeit zu geben, 
nachhaltige Finanzprodukte zu wählen bzw. in solche zu investieren. Darüber hinaus sollen 
Kapitalströme so gelenkt werden, dass Nachhaltigkeits-Agenden unterstützt werden. 

In den letzten Jahren sind zahlreiche EU-Regulatorien zu Tragen gekommen, die einerseits auf die 
Dekarbonisierung von Immobilien bzw. Immobilien-Portfolios abzielen, andererseits aber auch 
hinkünftig eine detailliertes Reporting zu Nachhaltigkeitsdaten erforderlich machen.  

Beispielsweise schreibt die SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) vor, dass 
Investment-gesellschaften deren Investoren in einem bestimmten Rahmen über die 
Nachhaltigkeit der Assets informieren müssen. Auch die CSRD (Corporate Sustainability 
Reporting Directive) gibt vor, dass künftig eine Nachhaltigkeitsberichterstattung erforderlich wird, 
die insbesondere jene Wirtschaftsunternehmen betrifft, die an EU-Kapitalmärkten bzw. innerhalb 
der EU wirtschaftliche Aktivitäten in größerem Umfang umsetzen. 

Nachdem insbesondere Gebäude (sowohl Wohngebäude als auch gewerbliche Objekte) einen 
hohen Anteil am Energieverbrauch und damit am CO2-Ausstoß haben, ist im Bereich der 
Immobilien-wirtschaft eine entsprechende Berücksichtigung erforderlich. 

Dabei sind unter anderem die nachfolgenden Aspekte zu beachten: 

• Nachhaltigkeit bei der Errichtung von Neubauten 
• Nachhaltigkeit bei der Sanierung von Gebäuden 
• Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung von Gebäuden 

Einige Wirtschaftsberatungsunternehmen bieten bereits ESG-Services für Immobilien-Portfolios 
an. Nach derzeitigem Wissensstand gib es jedoch noch kein einheitliches ESG-Ratingverfahren 
für Immobilienbestände. Im Rahmen von verschiedenen öffentlichen Forschungsprogrammen im 
Rahmen von EU-Förderungen wurde beispielsweise das CRREM Tool (Carbon Risk Real Estate 
Monitor) entwickelt, mit welchen Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Nach-
haltigkeitsthemen quantifiziert werden können. Diese Tools werden bereits von Großinvestoren 
genutzt, um Risiken zu bewerten und zu reduzieren. 
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Alle diese Aspekte sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Gebäudenutzung bzw. Gebäudeart 
zu differenzieren. Festzustellen ist, dass das Nachhaltigkeitsthema bei Gebäuden (bzw. die 
Taxonomie-Kompatibilität) in vielen Fällen nur durch eine technische Evaluierung der gesamten 
Gebäudestruktur möglich ist und demnach grundsätzlich einer Begutachtung durch einen 
technischen Sachverständigen erforderlich wäre. 

Der Immobiliensachverständige kann daher lediglich ein eingeschränktes ESG-Rating anhand der 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen, allen voran Energieausweis und sowie 
Bestands- und Haustechnikpläne, vornehmen um Chancen und Risiken in derzeit möglichen 
Ausmaß einschätzen zu können. Es ist jedenfalls aber darauf hinzuweisen, dass ein qualifiziertes 
ESG-Rating eine technische Beurteilung aller wesentlichen Gebäudefaktoren bedarf. Nach 
Ansicht des gefertigten Sachverständigen genügt es dabei nicht, nur die Gebäudefaktoren 
(Heiztechnik, Kältetechnik, Wärmeaufbereitung, etc.) zu erheben, sondern ist auch deren 
Zustand zu beurteilen, da dieser jedenfalls auch auf den Energiebedarf Einfluss nimmt. Eine 
derartige detaillierte Untersuchung erfordert eine gutachterliche Gebäudeerhebung, die von 
einem Sachverständigen des entsprechenden Fachgebietes durchzuführen ist.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das ESG-Rating in der näheren Zukunft eine Einflussgröße 
für den Marktwert einer Immobilie darstellt, die auf zahlreiche spezifische Umstände 
zurückzuführen ist, wie beispielsweise: 

• Höhere Erträge bzw. besser Vermarktungschancen bei nachhaltigen Gebäuden 
• Leichtere und günstigere Finanzierbarkeit bei nachhaltigen Immobilien 
• Längere wirtschaftliche Restnutzungsdauer bei höherem ESG-Rating 
• Niedrigere Bewirtschaftungskosten bei ökologischen Gebäuden 

Der gefertigte Sachverständige weist darauf hin, dass zum aktuellen Stichtag noch keine aussage-
kräftigen und ausreichenden Vergleichsdaten vorliegen. Dazu müsste eine große Anzahl an 
Transaktionen samt Kaufpreisen erhoben werden, zu denen das erforderliche Datenmaterial 
vorliegt. Die kaufgegenständlichen Liegenschaften müssten jeweils auf deren Konformität mit der 
EU-Taxonomie geprüft werden und unter Berücksichtigung eines einheitlichen ESG-Ratings samt 
Beachtung der jeweiligen Gebäudestruktur in Vergleich gesetzt werden. 

Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund der oben genannten Faktoren künftig 
eine Einschätzung des gefertigten Sachverständigen erforderlich ist, in welchem Ausmaß eine 
Konformität gegeben ist bzw. welche Investitionen zu erwarten sind, um das ESG-Rating zu 
verbessern bzw. etwaigen künftigen EU-Regulatorien anzupassen.  

Gemäß bis dato vorliegenden Positionspapieren aus dem Sachverständigenkreis wird aktuell 
empfohlen, die vom gefertigten Sachverständigen geschätzte Gebäude-Nachhaltigkeit bei 
Ertrags-immobilien im Rahmen der Wahl des Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatzes zu 
berücksichtigen: 

• Immobilien mit hoher Nachhaltigkeit – Zinsabschlag (Werterhöhung) 
• Immobilien mit durchschnittlicher Nachhaltigkeit – keine Veränderung 
• Immobilien mit eingeschränkter Nachhaltigkeit – Zinsaufschlag (Wertminderung) 

Darüber hinaus kann der Sachverständige im Rahmen der Wertkalkulation für Immobilien, bei 
denen künftig ein höherer Investitionsaufwand im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu erwarten ist, 
einen höheren Abschlag für laufende Erhaltung bzw. Instandhaltung wählen, was sich mindernd 
auf den Rein-Ertrag bzw. auf den Verkehrswert auswirkt. 
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A.5.3 Erläuterungen zum Vergleichswertverfahren 
Im Vergleichswertverfahren ergibt sich der Wert durch Vergleich mit tatsächlich erzielten 
Kaufpreisen vergleichbarer Objekte.  

Als Vergleichswerte können nur jene Werte herangezogen werden, die annähernd vergleichbar mit 
dem Bewertungsgegenstand sind. Abweichende Eigenschaften bzw. abweichende Kaufvertrags-
Zeiträume müssen durch Anwendung von entsprechenden Ab- und Zuschlägen marktkonform 
ausgeglichen werden.  

Als Quellen für Vergleichswerte kommen aus dem Grundbuch erhobenen Kaufpreise, Kaufpreis-
sammlungen sowie eigene Datensammlungen des gefertigten Sachverständigen zum Einsatz. 
Zum Vergleich können jedoch nur jene Werte herangezogen werden, die im redlichen 
Geschäftsverkehr zustande gekommen sind; Ausreißer nach oben bzw. unten sind 
auszuscheiden. 

Die Anwendungsgebiete des Vergleichswertverfahrens sind insbesondere: 

• Ermittlung des Verkehrswertes von unbebauten Grundstücken 
• Ermittlung des Bodenwertes im Sachwert- und im klassischen Ertragswertverfahren 
• Ermittlung des Verkehrswertes von Eigentumswohnungen, KFZ-Stellplätzen, Garagen etc. 

 

A.5.4 Erläuterungen zum Residualwertverfahren 
Vorbemerkungen 

Gemäß ÖNORM B 1802-3 dient das Residualwertverfahren im Allgemeinen der Ermittlung des 
Marktwertes von unbebauten Liegenschaften bzw. von Projektentwicklungen sowie in Bau 
befindlichen Liegenschaftsprojekten.  

Residualwert (Residuum) 

Im Regelfall ergibt sich der Verkehrswert ausgehend von den fiktiven Veräußerungserlösen, die 
nach ordnungsgemäßer Fertigstellung erzielt werden können.  

Durch Abzug der Gesamtinvestitionskosten (z.B. Abbruchkosten, Bauwerkskosten, Nebenkosten, 
Vermarktungskosten, etc.) ergibt sich der tragfähige Liegenschaftswert (Residuum).  

Das Residuum bzw. der tragfähige Liegenschaftswert entspricht jenem Wert, den ein Bauträger 
für den Ankauf der Liegenschaft maximal aufwenden kann, um das Projekt wirtschaftlich 
umsetzen zu können.  

In den abzuziehenden Gesamtinvestitionskosten sind demnach auch der Entwicklungsgewinn 
sowie die erforderlichen Finanzierungskosten des Projektentwicklers zu berücksichtigen.  

Abschließend sind auch die üblich aufzuwendenden Erwerbsnebenkosten abzuziehen, die der 
Projektentwickler beim Ankauf der Liegenschaft aufwenden muss.  
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Anhang B – Grundbuchauszug 
 

Nachfolgend wird der vollständige Grundbuchauszug der Liegenschaft dargestellt: 

KATASTRALGEMEINDE 01213 Speising                              EINLAGEZAHL   820 
BEZIRKSGERICHT Hietzing 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 1794/2025 
WOHNUNGSEIGENTUM 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 
   292/1     Gärten(10)               170 
   292/2     Gärten(10)               403 
   292/3     Bauf.(10)                369  Hofwiesengasse 19 
   GESAMTFLÄCHE                       942 
Legende: 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
Gärten(10): Gärten (Gärten) 
************************************* A2 ************************************** 
   1  a 5497/1930 Begünstigung nach dem Wohnbauförderungs- und MietenG 
   4  a gelöscht 
************************************* B *************************************** 
   4 ANTEIL: 64/878 
     Ljiljana Jokic 
     GEB: 1969-05-21 ADR: Kaiserstr. 87/2/6   1070 
      d 8353/1994 Wohnungseigentum an W 6 
      g 2946/2000 IM RANG 2423/2000 Kaufvertrag 2000-08-23 Eigentumsrecht 
      h 2287/2004 Belastungs- und Veräußerungsverbot 
  17 ANTEIL: 81/878 
     Hofwiesengasse 19 Projekt GmbH (FN 384519w) 
     ADR: Prinz-Eugen-Straße 4/12, Wien   1040 
      g 8353/1994 Wohnungseigentum an W 14 Terrasse 
      i 21563/2012 IM RANG 21076/2012 Kaufvertrag 2012-09-03 Eigentumsrecht 
      k gelöscht 
  18 ANTEIL: 48/878 
     Hofwiesengasse 19 Projekt GmbH (FN 384519w) 
     ADR: Prinz-Eugen-Straße 4/12, Wien   1040 
      g 8353/1994 Wohnungseigentum an W 15 
      i 21563/2012 IM RANG 21076/2012 Kaufvertrag 2012-09-03 Eigentumsrecht 
      k gelöscht 
  21 ANTEIL: 89/878 
     Dr. Andrea Grascher 
     GEB: 1958-04-11 ADR: Billrothstr. 49/12, Wien   1190 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 8 Terrasse Balkon 
      f 3262/2010 IM RANG 2302/2010 Kaufvertrag 2010-08-18 Eigentumsrecht 
  22 ANTEIL: 34/878 
     Aldo Calpini 
     GEB: 1972-12-21 ADR: Hofwieseng. 19/10, Wien   1130 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 10 Balkon 
      b 1829/2008 IM RANG 1604/2008 Kaufvertrag 2008-06-20 Eigentumsrecht 
      c 1829/2008 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  23 ANTEIL: 34/878 
     Daria Rocconi 
     GEB: 1967-04-08 ADR: Hofwieseng. 19/10, Wien   1130 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 10 Balkon 
      b 1829/2008 IM RANG 1604/2008 Kaufvertrag 2008-06-20 Eigentumsrecht 
      c 1829/2008 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  32 ANTEIL: 41/878 
     Elias Stettner 
     GEB: 1991-07-01 ADR: Hofwiesengasse 19/5, Wien   1130 
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      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 5 
      b 2342/2019 IM RANG 2123/2019 Kaufvertrag 2019-09-19 Eigentumsrecht 
      c 2342/2019 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  33 ANTEIL: 41/878 
     Ursula Dober 
     GEB: 1990-07-26 ADR: Hofwiesengasse 19/5, Wien   1130 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 5 
      b 2342/2019 IM RANG 2123/2019 Kaufvertrag 2019-09-19 Eigentumsrecht 
      c 2342/2019 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  38 ANTEIL: 69/878 
     HWG 19 Stonecliff KG (FN 542613k) 
     ADR: Kopfgasse 9, Wien   1130 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 7 
      b 148/2021 IM RANG 2647/2020 Kaufvertrag 2020-11-09, Nachtrag zum 
          Kaufvertrag 2020-11-25, Nachtrag zum Kaufvertrag 2021-01-18 
          Eigentumsrecht 
      d gelöscht 
  39 ANTEIL: 62/878 
     HWG 19 Stonecliff KG (FN 542613k) 
     ADR: Kopfgasse 9, Wien   1130 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 9 
      b 148/2021 IM RANG 2647/2020 Kaufvertrag 2020-11-09, Nachtrag zum 
          Kaufvertrag 2020-11-25, Nachtrag zum Kaufvertrag 2021-01-18 
          Eigentumsrecht 
      d gelöscht 
  40 ANTEIL: 66/878 
     HWG 19 Stonecliff KG (FN 542613k) 
     ADR: Kopfgasse 9, Wien   1130 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 13 Balkon 
      b 148/2021 IM RANG 2647/2020 Kaufvertrag 2020-11-09, Nachtrag zum 
          Kaufvertrag 2020-11-25, Nachtrag zum Kaufvertrag 2021-01-18 
          Eigentumsrecht 
      d gelöscht 
  42 ANTEIL: 77/1756 
     Gianluca Valerio 
     GEB: 1973-09-24 ADR: Grangasse 5/3, Wien   1150 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 12 
      b 621/2021 Kaufvertrag 2021-02-11 Eigentumsrecht 
      c 621/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  43 ANTEIL: 77/1756 
     Marie-Luise Valerio 
     GEB: 1981-07-01 ADR: Grangasse 5/3, Wien   1150 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 12 
      b 621/2021 Kaufvertrag 2021-02-11 Eigentumsrecht 
      c 621/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002 
  44 ANTEIL: 67/878 
     Dr. Gunther Pendl 
     GEB: 1966-05-05 ADR: Untere Roostmatt 7, 6300 Zug, Schweiz 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an W 11 mit 2 Balkons 
      b 636/2022 IM RANG 406/2022 Kaufvertrag 2022-02-23 Eigentumsrecht 
  45 ANTEIL: 24/878 
     Thalhof Immobilien GmbH (FN 507253k) 
     ADR: Linke Wienzeile 36/4, Wien   1060 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 1 
      b 1019/2022 IM RANG 500/2022 Kaufvertrag 2022-03-02 Eigentumsrecht 
  46 ANTEIL: 37/878 
     Thalhof Immobilien GmbH (FN 507253k) 
     ADR: Linke Wienzeile 36/4, Wien   1060 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 2 
      b 1019/2022 IM RANG 500/2022 Kaufvertrag 2022-03-02 Eigentumsrecht 
  47 ANTEIL: 42/878 
     Thalhof Immobilien GmbH (FN 507253k) 
     ADR: Linke Wienzeile 36/4, Wien   1060 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an Geschäftslokal 3 
      b 1019/2022 IM RANG 500/2022 Kaufvertrag 2022-03-02 Eigentumsrecht 
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  48 ANTEIL: 2/878 
     Thalhof Immobilien GmbH (FN 507253k) 
     ADR: Linke Wienzeile 36/4, Wien   1060 
      a 8353/1994 Wohnungseigentum an Depot 4 
      b 1019/2022 IM RANG 500/2022 Kaufvertrag 2022-03-02 Eigentumsrecht 
************************************* C *************************************** 
   9    auf Anteil B-LNR 4 
      a 2946/2000 Schuldschein und Pfandurkunde 2000-08-10 
          PFANDRECHT                                                 978.912,-- 
          9 % Z, 14 % VuZZ, NGS 195.700,-- für 
          LBA LandesBausparkasse Aktiengesellschaft 
  12    auf Anteil B-LNR 4 
      a 2287/2004 
          BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT zugunsten 
          mj. Aleksandar Jokic geb. 1989-09-23 
  13    auf Anteil B-LNR 4 
      a 3048/2008 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 872/08b) 
  15    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 21563/2012 Pfandurkunde 2012-09-13 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 600.000,-- 
          für Volkskreditbank AG (FN 76096g) 
  18    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 2484/2013 (Entscheidendes Gericht BG Judenburg - 21643/2013) 
          Pfandurkunde 2013-10-16 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 260.000,-- 
          für Volkskreditbank AG (FN 76096g) 
      b gelöscht 
  24    auf Anteil B-LNR 32 33 
      a 2342/2019 Pfandbestellungsurkunde 2019-10-07 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 200.000,-- 
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p) 
      b gelöscht 
  25    auf Anteil B-LNR 17 18 
      b 161/2021 IM RANG 462/2020 Pfandurkunde 2020-02-13 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 360.000,-- 
          für Raiffeisenkasse Heiligeneich eGen (FN 78889p) 
      d 1018/2025 Hypothekarklage wg. EUR 365.796,87 samt Anhang 
          (BG Tulln, 18 C 232/25d) 
  27    auf Anteil B-LNR 42 43 
      a 621/2021 Pfandurkunde 2021-02-18 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 350.000,-- 
          für Sparkasse Baden (FN 110121v) 
      b gelöscht 
  28    auf Anteil B-LNR 38 39 40 
      b 1313/2022 IM RANG 1710/2021 Pfandurkunde 2020-12-01, 
          Amtsbestätigung 2022-07-11 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 568.000,-- 
          für Sparkasse Korneuburg AG (FN 315215b) 
  29    auf Anteil B-LNR 45 bis 48 
      a 1246/2022 (Entscheidendes Gericht BG Hernals - 3066/2022) 
          Pfandurkunde 2022-04-13 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 680.000,-- 
          für Raiffeisenbank Murau eGen (FN 85650g) 
      c 1246/2022 (Entscheidendes Gericht BG Hernals - 3066/2022) 
          Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 232 KG 01403 Neulerchenfeld C-LNR 27 
          EZ 820 KG 01213 Speising C-LNR 29 
  31    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1825/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 693/24b) 
  33    auf Anteil B-LNR 17 18 
      a 1623/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 
          Hereinbringung von vollstr. EUR 100.000,-- samt Anhang, 
          Antragskosten EUR 3.490,73 für Volkskreditbank AG 
          (FN 76096g) (4 E 24/25p) 
  34    auf Anteil B-LNR 17 18 
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      a 1794/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (6 C 592/25a) 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
******************************************************************************* 
Grundbuch 17.01.2026 09:11:37 
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Anhang C – Einheitswertbescheid 
Nachfolgend wird der Einheitswertbescheid auszugsweise dargestellt: 
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Anhang D – Energieausweis für das Gebäude 
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Anhang D.1 – Energieausweis für Top 14 
Nachfolgend wird der Energieausweis aufgrund des Umfanges auszugsweise dargestellt: 
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Anhang D.2 – Energieausweis für Top 15 
Nachfolgend wird der Energieausweis aufgrund des Umfanges auszugsweise dargestellt: 
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Anhang D.3 – Energieausweis für Top 16 
Nachfolgend wird der Energieausweis aufgrund des Umfanges auszugsweise dargestellt: 
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Anhang E – Betriebskosten-/Rücklagenabrechnung 2024 
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Anhang F – Protokoll der Eigentümerversammlung 
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Anhang G – Vorausschau 2025 
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Anhang H – Nutzwertfestsetzung vom 09.05.1975 
Nachfolgend wird die Entscheidung des Magistrats der Stadt Wien (Magistratsabteilung 50) vom 
16.06.1994 über die Festsetzung der Nutzwerte abgebildet: 
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Anhang I – Wohnungseigentumsvertrag  
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Anhang J – Bescheid zu TZ 5497/30 
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Anhang K – Baubescheide ursprüngliche Errichtung 
Nachfolgend werden die bei der Baubehörde aufliegenden, wesentlichen Bescheide dargestellt: 
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Anhang L – Baubescheide Dachgeschoßausbau 
Nachfolgend werden die bei der Baubehörde aufliegenden, wesentlichen Bescheide zum 
Dachgeschoßausbau dargestellt: 
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Anhang M – Kaminvorbefunde 
Nachfolgend werden die von der verpflichteten Partei übergebenen Unterlagen dargestellt: 
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Anhang N – Wiener Netze Installationsanzeige 
Nachfolgend werden die von der verpflichteten Partei übergebenen Unterlagen dargestellt: 
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Anhang O – E-Befunde 
Nachfolgend werden die von der verpflichteten Partei übergebenen Unterlagen aufgrund des 
Umfanges auszugsweise dargestellt: 
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